
68. Jahrgang  Freitag, den 22. November 2024  Nummer 47

blattblaattblaatt
der Gemeinde Schwendi mit Teilorten                    SedniemeGred     etrolieTtimidnewhcS    ne                            

Mitbekommen, was in Schwendi los ist: 
 

   
 
 
 
 

Adventsmarkt
Schlosshof Schwendi

Samstag, 23. November   -   16 bis 22 Uhr

Kaffee und Kuchen
Allerlei Selbstgemachtes

Bilderausstellung Kerzenziehen
Diverse Angebote von
Gewerbetteibenden

Musikalische Unterralung

Kinderrrogtamm

Holzschnitzer

... und noch vieles mehr.

Wir  euen uns auf Ihren Besuch,
das Marktkomitee

Die Schwendier Vereine laden Sie herzlich zum 7. Adventsmarkt im Schlosshof ein.
Lassen Sie sich mit destigen und süßen Speisen als auch warren und kalten Gettänken verröhnen.
Genießen Sie die vorreihnachtliche Atrosphäre.

Gleichzeitig begtgßen Sie einige Geschäste der 
VSG sowie die Osteopathiepaxis Layer an diesem Abend recht herzlich.
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WICHTIGE NUMMERN  
NOTRUF:  
Rettungsdienst  112 
Notarzt  112 
Krankentransporte  07351 19222 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
Giftnotruf Baden-Württemberg  0761 19240 
Feuerwehr  112 
Polizei  110 
Polizeirevier Laupheim  07392 9630-0 
STÖRUNGSDIENSTE:  
Gas  0800 0824505 
Strom  0800 3629477 
Wasserversorgung  0173 6554639 
ÖFFNUNGSZEITEN BÜRGERMEISTERAMT  
BÜRGERMEISTERAMT SCHWENDI  
Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Montag und Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Bürgerbüro ab 7:30 Uhr) 
Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Der Zugang zum Rathaus erfolgt ausschließlich über den Eingang am Rathausplatz! 
Telefon: 07353 9800-0 
Telefax: 07353 9800-14 
E-Mail:  Info@Schwendi.de 
Amtsblatt: Amtsblatt@Schwendi.de  
ÖFFNUNGSZEITEN ORTSVERWALTUNGEN  
Die Ortsverwaltungen haben an ihren jew. Sprechtagen geöffnet von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Die Sprechzeiten der Ortsvorsteher_innen finden statt in der Zeit von  17:00 Uhr bis 19.00 Uhr  
ORTSVERWALTUNG BUßMANNSHAUSEN     Sprechtag: Donnerstag 
Mittelstraße 34, 88477 Schwendi 
Telefon:  07353 982291 
Telefax: 07353 982292 
E-Mail: Bussmannshausen@Schwendi.de  
  
ORTSVERWALTUNG ORSENHAUSEN     Sprechtag: Dienstag 
Dietenheimer Straße 42, 88477 Schwendi 
Telefon: 07353 982279 
E-Mail: Orsenhausen@Schwendi.de 
  
ORTSVERWALTUNG SCHÖNEBÜRG     Sprechtag: Donnerstag 
Alfons-Auer-Platz 1, 88477 Schwendi 
Telefon: 07353 981151 
Telefax: 07353 981152 
E-Mail: Schoenebuerg@Schwendi.de 
  
ORTSVERWALTUNG SIESSEN IM WALD     Sprechtag: Dienstag 
Sießen im Wald Nr. 5, 88477 Schwendi      
Telefon:  07347 920392 
Telefax: 07347 920397 
E-Mail: Siessen@Schwendi.de 
  
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
Allgemeiner Notfalldienst   
Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst  116 117 
Allg. Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie Str. 6, 88400 Biberach  
(Dienstzeit: samstags-, sonn- und feiertags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr)  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche 
Universitätsklinik Ulm, Eythstr. 24, 89075 Ulm, ohne Voranmeldung  
(Dienstzeit: montags bis freitags von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,  
samstags-, sonn- und feiertags von 09.00 Uhr bis 21:00 Uhr) 
NOTDIENST DER APOTHEKEN 
Eine Notdienstapotheke in Ihrer Nähe finden Sie künftig unter:  
www.aponet.de oder gebührenfrei unter Festnetz  0800 0022833 

  

Ortsverwaltung bis auf 
weiteres nur von 15:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr geöffnet 
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BESTATTUNGEN   
Christian Streidt, Schwendi  07353 91002 
Markus Winter, Laupheim   07392 2026 
SOZIALE DIENSTE 
Krankentransport  
ASB Orsenhausen  07351 19222 
Fahrdienst für behinderte und hilfsbedürftige Menschen 
Manu’s Fahrservice mit Herz  07353 982597 
Essen auf Rädern/Hausnotruf  
Deutsches Rotes Kreuz  07351 1570-0 
Mobiler Sozialer Hilfsdienst  
ASB Orsenhausen  07353 9844-0 
Hausnotruf  
ASB Orsenhausen  07353 9844-0 
Häusliche Krankenpflege/Ambulante Pflege  
ASB Mobile Pflege Schwendi  07353 98410 
Pflegedienst Lerch  07353 9839639 
Sozialstation Laupheim-Schwendi  07392 1691-10 
Neumann, Wain/Auttagershofen  07353 1770 
Pflegedienst Lichtblick, Dietenheim  07347 958660 
Tagespflege  
ASB Orsenhausen  07353 9844-170 
Danner, Schwendi  07353 3013 
Tagespflege Lerch  07353 9839639 
Kurzzeitpflege/Dauerpflege  
Seniorenzentrum „Sofie Weishaupt  07353 9844-400 
Seniorenzentrum „An der Rottum“  07392 9636-300 
Seniorenheim St. Josef, Schwendi-Weihungszell  07347 6010 
Familienpflege, Haushaltshilfe  
ASB Mobile Pflege Schwendi  07353 98410 
Pflegedienst Lerch  07353 9839639 
Neumann, Wain/Auttagershofen  07353 1770 
Sozialstation Laupheim-Schwendi  07392 169110 
Soziale Dienste Maschinenring BC  0800 4002005 
Soziale Dienste Caritas BC  07351 5005-0 
Weitere soziale Dienste  
Ökumenischer Hospizdienst Laupheim-Schwendi-Wain  0171 9176936 
Organisierte Nachbarschaftshilfe, Schwendi  07353 7504598 
  
  
  

 

Wir bitten dringend um Beachtung!!! 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) muss vorübergehend die Öffnungszeiten der 
allgemeinen Notfallpraxen in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund ist ein Urteil des 
Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichende Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und 
daher Anpassungen an der Struktur erforderlich macht. Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres. 
  
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Notfallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden einzusehen.  
  
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erforderlichen Akutbehandlung 
ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht 
auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. 
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Gemeinde Schwendi 
Gemeindekasse - - 

Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE89ZZZ00000037846 

Mandatsreferenz: (wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt) 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die Gemeinde Schwendi, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Schwendi auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 
Die Gemeinde Schwendi wird ermächtigt, mittels vorstehenden SEPA-Lastschriftmandats die 
untenstehend angekreuzten Steuern und sonstigen Abgaben (Zahlungen) bis zum Widerruf dieser 
Erklärung vom angegebenen Konto des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin einzuziehen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Bitte achten Sie darauf, das Formular  im Original oder auch per E-Mail/Fax an die Gemeinde zurückzuschicken. 

 
(wird von der Gemeinde ausgefüllt) 

. ........................................................................... ............................................................................... 
Vorname und Name (Kontoinhaber) Straße und Hausnummer 

… …………………………………………………… ………………………………………………………… 
Postleitzahl und Ort Telefonnummer 

. ........................................................................... ……………………………………………………..…. 
Kreditinstitut (Name) E-Mail 

__ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ 
(BIC) 

IBAN 

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ I 

… ………………………………………………………………………………….. 
Datum, Ort und Unterschrift 

O alle Steuern und Abgaben 
Objekt/Straße: …….……………….............. 

O Wasser-/Abwassergebühren 
Objekt/Straße: ……….……………………… 

O Grundsteuer 

 

Objekt/Straße: .……………….……………... 

O Gewerbesteuer 
O Benutzungsentgelte Amtsblatt 
O Hundesteuer 
O Benutzungsentgelte Kindergarten 
O Benutzungsentgelte Grundschulbetreuung  
O Miete/Pacht 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

 � Stellenanzeige 

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für unseren 
 

Kindergarten Sießen i.W. 
 

wünschen wir uns, zur Ergänzung unseres Teams, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt oder später eine 
 

pädagogische Fachkraft 
 

 
als Zweitkraft in Voll- o. Teilzeit  

 

Wenn Sie sich gerne in einer überschaubaren, zweigruppigen 
Einrichtung mit Ganztagesbetreuung einbringen und Teil in unserem 
Team werden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 

Das sollten Sie mitbringen: 
 

▪ Eine abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fachkraft 
nach § 7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 

▪ Freude daran motiviert, kreativ und wertschätzend mit Kindern 
zu arbeiten 

▪ Lust in einem kleinen überschaubaren Team zu gestalten 
▪ Bereitschaft sich weiter zu bilden und zu entwickeln 
▪ Eigeninitiative und Selbständigkeit 
 

Das können wir Ihnen bieten: 
 

▪ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
▪ Tarifliche Leistungen des öff. Dienstes, inkl. Leistungsentgelt 
▪ Wöchentliche Teambesprechungen 
▪ Regelmäßige Fortbildungen 
▪ Ein motiviertes und nettes Team 
 

Wäre das etwas für Sie? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an das 
 
 

Bürgermeisteramt Schwendi 
Haupt- und Personalamt, Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Mail: Juergen.Lang@Schwendi.de,  07353/9800-20. 
 

Für nähere Auskünfte zur Einrichtung und deren pädagogischer 
Ausrichtung oder für ein erstes Kennenlerngespräch, steht Ihnen die 
Leiterin Frau Sonja Eble unter Tel. 07343/9200222, jederzeit zur 
Verfügung. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Suche nach einer 
geeigneten Wohnung. 

 � Änderung der Bankverbindung aufgrund 
Fusion – SEPA-Lastschriftmandate und 
Daueraufträge anpassen 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
die Volks-und Raiffeisenbank Laupheim Illertal hat mit der 
Volksbank Allgäu Oberschwaben fusioniert. Diese Fusion hat 
zur Folge, dass sich Ihre IBAN verändert. 
  
Was bedeutet das für Sie als Kunde? 
  
1. SEPA-Lastschriftmandate: 
Leider verlangt der Gesetzgeber, dass Sie Ihr bereits beste-
hendes SEPA-Mandat (Abbuchungsermächtigung) neu an uns 
ausstellen müssen. 
Bitte füllen Sie das Formular auf Seite 4 aus und senden es 
uns zu. 

2. Daueraufträge: 
Manche unserer Kunden haben einen Dauerauftrag zu unse-
ren Gunsten eingerichtet. Hierbei ist zu beachten, dass sich 
auch unsere Kontonummer bei der Volksbank verändert hat. 
  
Unsere neue Bankverbindung: 
DE93 6509 1040 0723 1590 17. 
Bitte passen Sie Ihren Dauerauftrag entsprechend an. 
  
Senden Sie uns bitte Ihre neue Bankverbindung so schnell wie 
möglich zu, nur so kann sichergestellt werden, dass Zahlungen 
und Abbuchungen wie gewohnt abgewickelt werden können. 
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Mithilfe 
Bürgermeisteramt Schwendi
 

 � Umschlussarbeiten
Am 26.11.2024 finden an der Hauptwasserleitung zum 
Wasserturm Schwendi Umschlussarbeiten statt. 
Wir bitten Sie, an diesem Tag Ihren Wasserverbrauch mög-
lichst gering zu halten.

 � Aus der Sitzung des Gemeinderats 
vom 18. November 2024

Sanierung Teilabschnitt „Obere Straße“, Schwendi
Bereits vor längerer Zeit wurde der erste Teilabschnitt der Obe-
ren Straße, von der Straße „Kellerberg“ bis zur Einmündung 
in die Hauptstraße saniert und neu gestaltet.

Der zweite Teilabschnitt von der Straße Kellerberg bis zur Ein-
mündung in den Herdweg, soll nun ebenfalls saniert, neuge-
staltet und mit einer neuen Wasserleitung und einem neuen 
Kanal versehen werden.

Die Ausbauplanung des Ingenieurbüros Funk aus dem Jahr 
2018 wurde in überarbeiteter Form dem Gemeinderat in der 
letzten Sitzung vorgestellt. Grund für die Überarbeitung war 
der geplante Abbruch der Gebäude Herdweg 11 und 13.

Der Gemeinderat hat den Wunsch geäußert, die nunmehr 
überarbeitete Planung nochmals zu überarbeiten und eine 
Alternative mit einem auf einer Seite durchgehenden Gehweg 
zu erarbeiten.
Guido Rieger vom Ingenieurbüro Funk erläuterte dem Ge-
meinderat nun die nochmals überarbeitete Planung. In einer 
regen Diskussion, in der auch die gesamte Verkehrssituation 
für Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer thematisiert wurde, 
entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für eine Variante 
ohne einen baulich abgesetzten Gehweg und mit einem farb-
lich abgesetzten Multifunktionsstreifen. Die Ausschreibung der 
Maßnahme soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Baugebiet „Rauhalde Nord“ und „Grüner Weg Nord“, 
Hörenhausen
Seit dem Jahr 2019 befinden sich die Bebauungspläne „Rau-
halde Nord“ und „Grüner Weg Nord“ im Verfahren. Beide 
Bebauungspläne wurden seiner Zeit auf der Basis des § 13b 
BauGB im beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht. 
Dieses beschleunigte Verfahren war möglich für Außenbe-
reichsflächen bis zu 10.000 m², auch wenn diese nicht im Flä-
chennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesen sind. Im 
Jahr 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht dieses Verfah-
ren für unwirksam erklärt, da erhebliche Umwelteinwirkungen 
bei der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen nicht 
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ausgeschlossen werden können. Auf Grund dessen hat der 
Gesetzgeber Ende 2023 im Baugesetzbuch eine Übergangs-
regelung eingeführt, nach der laufende Bebauungsplanver-
fahren auf dieser Basis zu Ende geführt werden können. Eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich, 
wenn der Satzungsbeschluss für diese Bebauungspläne bis 
spätestens 31.12.2024 gefasst werde.

Der Gemeinderat stimmte in der vergangenen Sitzung den 
beiden Satzungen zu. Damit werden die Bebauungspläne 
rechtskräftig und die Möglichkeit geschaffen insgesamt 46 
Bauplätze für Einfamilienhäuser und 2 Bauplätze für Mehrfa-
milienhäuser zu errichten.

Bebauungsplan „Beundt II 2025“, Hörenhausen
- Aufstellungsbeschluss
Der Arbeiter-Samariter-Bund plant am westlichen Ortsrand von 
Hörenhausen den Neubau einer Rettungswache. Der östliche 
Teil des geplanten Bauvorhabens liegt innerhalb des im Jahre 
1974 genehmigten Bebauungsplan „Beundt II“. Das Gebiet 
ist als Reines Wohngebiet ausgewiesen. Die Mitarbeiterpark-
plätze der Rettungswache hingegen befinden sich außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans und daher im 
Außenbereich.

Aus den genannten Gründen ist daher zur Realisierung des 
Bauvorhabens die Überplanung des bestehenden Baugebiets 
bzw. dessen Erweiterung erforderlich. Das geplante Baugebiet 
sieht im angrenzenden Bereich an die bestehende Ortsbebau-
ung ein Allgemeines Wohngebiet sowie in der Weiterführung 
ein Mischgebiet vor.

Der Gemeinderat fasste für die geplante Bebauungsplanän-
derung den Aufstellungsbeschluss.

Baugesuche
Zu den nachstehenden Baugesuchen erteilte der Gemeinderat 
jeweils sein gemeindliches Einvernehmen:

a.  Befreiungsantrag: Nachträgliche Befreiung für die Außen-
aufstellung der Luft-Wasser-Wärmepumpe, Rottumblick 
14, Schönebürg

b.  Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses mit Doppelgarage, 
Hauptstraße 147, Großschafhausen

c.  Umbau der DG-Wohnung mit Einbau von Dachgauben, 
Jetzhöfer Straße 62, Hörenhausen

d. Neubau eines Tiny-Hauses, Dorfstraße 56/1, Hörenhausen.

Kindergartenbericht mit Bedarfsplanung für das Kinder-
gartenjahr 2024/2025
Alljährlich hat die Gemeinde für ihre eigenen und die Kinder-
gärten von kirchlichen und freien Trägern eine Bedarfsplanung 
aufzustellen. Diese stellt zum einen eine verbindliche Erklä-
rung zur Kinderbetreuung in qualitativer und quantitativer Hin-
sicht und zum anderen auch die Grundlage für die finanzielle 
Förderung der kirchlichen und freien Kindergartenträger dar.

Dem Gemeinderat wurde die aktuelle Belegungssituation so-
wie die Belegungssituation zum Ende des Kindergartenjahres 
für die einzelnen Einrichtungen dargestellt und erläutert. Zu-
sammenfassend kann festgehalten werden, dass im laufen-
den Kindergartenjahr insgesamt noch Plätze zur Verfügung 
stehen, jedoch nicht in allen Einrichtungen und für alle Bedarfe 
in gleicher Weise.

Satzung zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbrin-
gung
- 4. Änderungssatzung
Die Gemeinde hat vor einiger Zeit eine Wohnung im Gebäude 
Biberacher Straße 22 erworben. Auf Grund der unkalkulierba-
ren Situation hinsichtlich der Flüchtlingszahlen und der Zunah-
me von Personen die Obdachlosigkeit begehren, schlug die 
Verwaltung dem Gemeinderat vor, diese Wohnung mit in die 
Satzung aufzunehmen. Nach Erläuterung des Sachverhalts 
beschloss der Gemeinderat die Satzung entsprechend der 
Sitzungsvorlage zu ändern.

Bekanntgaben/Verschiedenes
Bürgermeister Späth informiert den Gemeinderat, dass über-
raschender Weise auf einem weiteren Teil der Realschule das 
Flachdach undicht geworden ist. Es handelt sich hierbei um 
den Anbau aus dem Jahr 1995. Die Firma ATS aus Senden 
würde die Arbeiten kurzfristig auf der Grundlage eines be-
stehenden Angebots als Anschlussauftrag durchführen. Die 
Kosten werden sich voraussichtlich auf ca. 58.000 € belaufen.

 � Standorte der gemeindlich aufgestellten 
Streugutboxen in der Gesamtgemeinde 
Schwendi 

In Vorbereitung auf die kommende Winterzeit werden auch 
dieses Jahr wieder die gemeindlichen Streugutboxen durch 
unseren Bauhof aufgestellt. 
Diese sind an ausgewählten Orten platziert, wo ein kostenloses 
Entnehmen des Streuguts für die Bürgerinnen und Bürger mit 
entsprechenden Behältnissen zum Privatgebrauch (in haus-
haltsüblichen Mengen!) jederzeit gut möglich ist. 
• Schwendi 
 Max-Hammer-Straße (oberhalb nördlicher Steigung) 
 Bauhof (Feuerwehrgelände) 

• Bußmannshausen 
 Beim Kindergarten / Ortsverwaltung (Parkplatz) 
 Auf der Höhe / Ecke Buchenweg 

• Großschafhausen 
 Bei der Kirche 
 Beim Spielplatz 

• Kleinschafhausen 
 Schützenstraße (bei der Bushaltestelle) 

• Orsenhausen 
 Dietenheimer Straße (bei Familie Neidlinger) 
 Lohrenberg (gegenüber Kindergarten) 
 Kirchensteige (Parkplatz beim Friedhof) 

• Schönebürg 
 Glascontainer bei Feuerwehr (Tennisheim) 
 Kiesfläche beim Kirchenparkplatz 
 Reichenbachweg / Ecke Eichwald 

• Huggenlaubach 
 Ortsmitte (bei Briefkasten, Lampe) 

• Hörenhausen 
 Zum Berger (bei der Feuerwehr) 
 Kirchweg / Ecke Grundschule 

• Weihungszell 
 Winkelhofer Weg 13 (bei der Lampe) 
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 � Öffentliche Bekanntmachung  
Bebauungsplan „Beundt II 2025“  
in Hörenhausen 
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige  
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3  
Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwendi hat in öffentlicher 
Sitzung am 18.11.2024 beschlossen, für den auf Seite x ab-
gedruckten Geltungsbereich auf der Gemarkung Hörenhau-
sen den Bebauungsplan „Beundt II 2025“ aufzustellen und die 
frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß  
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
  
Maßgebend ist der Lageplan zum Bebauungsplan des Inge-
nieurbüros Funk in der Fassung vom 04.11.2024. 
  
Ziele und Zwecke der Planung: 
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) plant am westlichen Rand 
von Hörenhausen auf den Flurstücken Nr. 348, 348/18, 542/2 
und 543/3 den Neubau einer Rettungswache. Da Teile des 
geplanten Neubaus der Rettungswache außerhalb des Be-
bauungsplanes „Beundt II“ liegen, sich das Bauvorhaben 
somit im Außenbereich befindet sowie die Ausweisung eines 
Reinen Wohngebietes in dem Planbereich aus heutiger Sicht 
fragwürdig ist und sich die Grundstückverhältnisse im Plan-
bereich seither grundlegend verändert haben, soll der Bereich 
westlich der Austraße durch einen Bebauungsplan „Beundt II 
2025“ städtebaulich neu geordnet werden. 
  
Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in Form einer öffentlichen 
Auslegung statt. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend 
aus dem Lageplan, der Begründung jeweils in der Fassung 

vom 04.11.2024 sowie dem artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag vom 04.11.2024, der artenschutzrechtlichen Relevanz-
prüfung vom 22.02.2024 und der Schall-Immissionsprog-
nose vom 05.04.2024, kann von Montag, 02.12.2024 bis 
einschließlich Freitag, 10.01.2025 auf der Homepage der 
Gemeinde Schwendi (www.schwendi.de) unter   Menü / Ak-
tuelles / öffentliche Bekanntmachungen eingesehen werden. 
Zusätzlich wird der Entwurf des Bebauungsplans bei der Ge-
meindeverwaltung Schwendi, Biberacher Straße 1, 88477 
Schwendi während der üblichen Öffnungszeiten im 1. OG des 
Rathausneubaus öffentlich ausgelegt. 
  
Während der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur Äuße-
rung und zur Erörterung der Planung. Stellungnahmen können 
elektronisch (info@schwendi.de), schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Schwendi abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
  
Hinweise: 
• Nicht während der Frist abgegebene Stellungnahmen kön-

nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 

• Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Durchführung des Bauleitplanverfahrens ein-
gewilligt. Über die Stellungnahmen wird in öffentlicher Sit-
zung im Gemeinderat beraten und entschieden. 

  
Schwendi 19.11.2024 
Wolfgang Späth 
Bürgermeister
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 � Öffentliche Bekanntmachung  
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
„Rauhhalde Nord“ in Hörenhausen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwendi hat am 18.11.2024 
in öffentlicher Sitzung den Satzungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Rauhhalde Nord“ in Hörenhausen gefasst. Der 
Bebauungsplan mit den planungsrechtlichen und örtlichen 
Bauvorschriften, wurde jeweils als Satzung nach § 10 BauGB 
beschlossen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Rauhhalde Nord“ erfolg-
te im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB, welches 
nach Aufhebung des § 13b BauGB gem. § 215a i. V. m. § 13a 
BauGB fortgeführt wurde. 

Der für den Bebauungsplan maßgebliche Geltungsbereich 
kann dem Lageplan der Planwerkstatt a. B. in der Fassung 
vom 15.10.2024 entnommen werden. 

Der Bebauungsplan „Rauhhalde Nord“ in Hörenhausen 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 
3 BauGB). 

Der Bebauungsplan, bestehend aus dem Lageplan, dem 
Planwerk mit der Satzung über den Bebauungsplan und 
die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan inkl. de-
ren Begründungen, jeweils in der Fassung vom 15.10.2024, 
dem Umweltbericht vom 17.05.2024, ergänzt am 15.10.2024 
inkl. dem Artenschutzgutachten vom Juli 2021, kann bei der 
Gemeindeverwaltung Schwendi, Biberacher Str. 1 in 88477 
Schwendi, Zimmer Nr. 2.05 während der üblichen Öffnungszei-
ten eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan 
einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

Eine Einsichtnahme der Bebauungsplanunterlagen ist au-
ßerdem über die Homepage der Gemeinde Schwendi  
(https://www.schwendi.de/Bauen-Wirtschaft-Umwelt/Bau-
en) und über das Zentrale Internetportal des Landes (www.
uvp-verbund.de) möglich. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-nachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher 
Fehler oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
licher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen 
soll, ist darzulegen. 
Schwendi, 19.11.2024 
gez. 
Wolfgang Späth 
Bürgermeister
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Rainer Waßmann    Stadtplanung

PLANWERKSTATT  a.B.

M. 1:1000

GEMEINDE  SCHWENDI

Wolfgang Späth, Bürgermeister

Gemeinde Schwendi
Biberacher Straße 1
88477 Schwendi
Telefon: 07353 9800-0
Telefax: 07353 9800-28

Bahnhofstraße       9
88085  Langenargen
Tel.    (075 43)  302 88 12
Mobil  (0173)  599 23 75

BEBAUUNGSPLAN  UND ÖRTLICHE  BAUVORSCHRIFTEN  
"RAUHHALDE NORD", HÖRENHAUSEN  

10 20 30 40 50m

      

          
      

      

AUSFERTIGUNG

      

Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung   am  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schwendi, den . . . . . . . . . . .

Schwendi, den . . . . . . . . . . .
 (BÜRGERMEISTER)

 (BÜRGERMEISTER)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .8.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und Satzungs-
     beschluss durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB  und § 74 (7) LBO

Schwendi, den . . . . . . . . . . .
 (BÜRGERMEISTER)

am      

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

      6.  Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB . . . . . . . . . . . . .

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften
und Begründung stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom  . . . . . .2024 überein.
Das Verfahren wurde ordnungsgmäß durchgeführt.

am       02.08.2024

      

      

      

      3.  Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

      . . . . . . . . . . . . .

      

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

2.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2(1) BauGB 

4.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .am      26.07.2021

VERFAHRENSVERMERKE
am      09.12.2019. . . . . . . . . . . . .1.  Aufstellungsbeschlüsse durch den Gemeinderat gem. § 2 (1) BauGB / 

vom     09.08.2021
bis       10.09.2021

am      30.07.2021

am      30.07.2021

am       23.07.20245.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (1) BauGB / 
     Billigung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften und 
     Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat 

vom      12.08.2024
bis        13.09.2024

7.  Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften 
     und Begründung in der Fassung vom  01.07.2024 gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB

     9   -    613 m²      
   10   -    661 m²     
   11   -    604 m²
   12   -    944 m²     
   13   -    635 m²
   14   -    707 m²
   15   -    740 m²
   16   -    710 m²

Gesamtfläche:     13.615 m²

     1   - 1.210 m²      
     2   -    610 m²    
     3   -    645 m²      
     4   -    590 m² 
     5   -    578 m²          
     6   -    554 m²      
     7   -    509 m² 
     8   -    565 m²      

Allgemeines Wohngebiet (WA)          10.875 m²
    bei GRZ 0,4  =   Netto Baufläche    4.350 m²

2 x MFH - II+D / 14 x Einzelhäuser - II / 0  623 m²

öff. Grünfläche                        575 m² 
Straßen NEU                       1.670 m² 
Straße Bestand                      450 m² 
Wege, separat                         45 m² -  2.740 m²

GRZ 0,4 GFZ 0,6

o
Örtliche Bauvorschriften

Flachdach / geneigte Dächer 
     Dachneigung 0° - 38° 

WA II
Planungsrechtliche Festsetzungen

WH - SD, WD  4,50
WH - PD  5,00

1
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Externe Ausgleichsmaßnahme für Feldlerche - Gemarkung Orsenhausen
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 � Öffentliche Bekanntmachung  
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
„Grüner Weg Nord“ in Hörenhausen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwendi hat am 18.11.2024 
in öffentlicher Sitzung den Satzungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Grüner Weg Nord“ in Hörenhausen gefasst. Der 
Bebauungsplan mit den planungsrechtlichen und örtlichen 
Bauvorschriften, wurde jeweils als Satzung nach § 10 BauGB 
beschlossen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Grüner Weg Nord“ er-
folgte im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB, wel-
ches nach Aufhebung des § 13b BauGB gem. § 215a i. V. m. 
§ 13a BauGB fortgeführt wurde. 

Der für den Bebauungsplan maßgebliche Geltungsbereich 
kann dem Lageplan der Planwerkstatt a. B. in der Fassung 
vom 18.10.2024 entnommen werden. 

Der Bebauungsplan „Grüner Weg Nord“ in Hörenhausen 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 

Der Bebauungsplan, bestehend aus dem Lageplan, dem Plan-
werk mit der Satzung über den Bebauungsplan und die ört-
lichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan inkl. deren Be-
gründungen, jeweils in der Fassung vom 18.10.2024, dem 
Umweltbericht vom 27.06.2024, ergänzt am 18.10.2024 und 
dem Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) vom 27.06.2024, dem Artenschutzgutachten vom 
31.09.2019, dem Bodengutachten vom 26.09.2019 und dem 

geotechnische Kurzbericht vom 25.11.2021, kann bei der 
Gemeindeverwaltung Schwendi, Biberacher Str. 1 in 88477 
Schwendi, Zimmer Nr. 2.05 während der üblichen Öffnungszei-
ten eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan 
einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
  
Eine Einsichtnahme der Bebauungsplanunterlagen ist außer-
dem über die Homepage der Gemeinde Schwendi (https://
www.schwendi.de/Bauen-Wirtschaft-Umwelt/Bauen) und über 
das Zentrale Internetportal des Landes (www.uvp-verbund.
de) möglich. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-nachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher 
Fehler oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
licher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
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AUSFERTIGUNG

      

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schwendi, den . . . . . . . . . . .

Schwendi, den . . . . . . . . . . .
 (BÜRGERMEISTER)

 (BÜRGERMEISTER)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schwendi, den . . . . . . . . . . .
 (BÜRGERMEISTER)

. . . . . . . . . . . . .am      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften
und Begründungen stimmen mit den Satzungsbeschlüssen vom  . . . . . .2024 überein.
Die Verfahren wurden ordnungsgmäß durchgeführt.

Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften und Begründungen   am  . . . . . . . . . . . 

      

      

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

      . . . . . . . . . . . . .

VERFAHRENSVERMERKE

      

      3.  Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

      . . . . . . . . . . . . .

      

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

4.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden

. . . . . . . . . . . . .

am      21.10.2019

am      08.11.2019

am      08.11.2019

vom     18.11.2019
bis       20.12.2019

vom      31.05.2021
bis        02.07.2021

am       21.05.2021

am       17.05.2021

      . . . . . . . . . . . . .

8.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und erneute
     Auslegungsbeschlüsse durch den Gemeinderat 

5.  Billigung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften und 
     Auslegungsbeschlüsse durch den Gemeinderat 

1.  Aufstellungsbeschlüsse durch den Gemeinderat  gem. § 2 (1) BauGB  

2.  Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2(1) BauGB 

6.  Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB

7.  Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften 
     und Begründungen in der Fassung vom  23.04.2021 gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB

9.  Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB

am       23.07.2024

am       02.08.2024

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

10.  Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften 
       und Begründungen in der Fassung vom  27.06.2024 gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB

vom      12.08.2024
bis        13.09.2024

11.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und Satzungs-
       beschlüsse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB  und § 74 (7) LBO

     1   -    751 m²      
     2   -    750 m²    
     3   -    519 m²      
     4   -    622 m² 
     5   -    647 m²          
     6   -    649 m²      
     7   -    746 m²    
     8   -    909 m²      
     9   -    779 m²      
   10   -    559 m²     

11   -    620 m²
12   -    640 m²
13   -    941 m²
14   -    773 m² 
15   -    758 m²
16   -    677 m²
17   -    577 m²      
18   -    740 m² 
19   -    583 m²
20   -    961 m²

Gesamtfläche:         30.200 m²

21   -  1078 m²
22   -    700 m²
23  -     946 m²  
24   -    649 m²
25   -    625 m²
26   -    547 m² 
27   -    644 m²
28   -    577 m²
29   -    683 m²
30   -    975 m²

Allgemeines Wohngebiet (WA)                  21.625 m²
    bei GRZ 0,4  =   Netto Baufläche    8.650 m²

7 x DH  -  II VG   /   25 x Einzelhäuser - II VG
    0   999 m²      /        0  696 m²

Straßen                                        -  4.300 m² 
öff. Grünfläche                             -  3.810 m² 
Verkehrsgrünflächen / 3P / Trafo -    465 m² - 9.370 m²
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sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen 
soll, ist darzulegen. 
  
Schwendi, 19.11.2024 
gez. 
Wolfgang Späth 
Bürgermeister

 � Illegale Müllablagerungen in Schwendi 
In Schwendi nehmen illegale Müllablagerungen zu. Solche 
Umweltverstöße belasten Natur und Gemeindekasse und 
können mit einem Ordnungsgeld geahndet werden. Die 
Gemeinde wird verstärkt kontrollieren und bittet die Bür-
gerinnen und Bürger um Mithilfe: Hinweise zu verdächtigen 
Aktivitäten können direkt an das Ordnungsamt unter 07353 
9800-20 gemeldet werden.

 � Fälligkeit 4. Abschlag der Wasser- und  
Entwässerungsgebühren 

Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass der 4. Abschlag der 
Wasser- und Entwässerungsgebühren für das Jahr 2024 am 
01. Dezember 2024 zur Zahlung fällig wird. 
Bitte entnehmen Sie den Betrag und das Buchungszeichen 
aus dem letzten Wasser- und Entwässerungsgebührenbe-
scheid. 
Bei allen Wasserkunden, die eine Einzugsermächtigung und 
ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Betrag bei 
Fälligkeit abgebucht. 
Alle anderen Wasserkunden bitten wir um fristgerechte Über-
weisung, damit Säumniszuschläge und Mahngebühren ver-
mieden werden. Bitte geben Sie das Buchungszeichen bei der 
Überweisung unbedingt an, damit eine korrekte Verbuchung 
erfolgen kann. 
Ihre Ansprechpartner zum Thema „Steuern und Gebühren“ 
sind: 
Frau Karolina Guter, Tel. 07353 9800-35, 
E-Mail: karolina.guter@schwendi.de 
Frau Claudia Hilbrenner, Tel. 07353 9800-33, 
E-Mail: claudia.hilbrenner@schwendi.de 
Frau Sarah Schönfeld, Tel. 07353 9800-37, 
E-Mail: sarah.schoenfeld@schwendi.de 
  
Schlussabrechnung bei Hausverkäufen 
Bei einem Hausverkauf ist es notwendig, dass uns der Verkäu-
fer den Zählerstand der Wasseruhr bei Auszug oder Überga-
be des Hauses und die Anschrift des neuen Besitzers sofort 
mitteilt. Nur so kann eine klare Abgrenzung des Wasserver-
brauchs erfolgen und eine korrekte Schlussabrechnung für 
den alten Hauseigentümer erstellt werden. 
  
Einzug in Neubauten 
Bei Einzug in Neubauten muss die Gemeinde sofort verstän-
digt werden, damit der Wasserzähler vom Bauhof eingebaut 
werden kann. 
  
Wasserverlust innerhalb der Haushalte 
Immer wieder kommt es vor, dass in einzelnen Haushalten 
Sicherheitsarmaturen wie Druckminderer oder Überdruckven-
tile defekt sind. Die Folge kann sein, dass ein stetiger, wenn 
auch geringer Wasserverbrauch über den Tag entsteht. Oft 
bleibt dieser schleichende Wasserverbrauch vom Hausbesit-
zer unbemerkt, weil die Sicherheitsarmaturen einen verdeck-
ten Abwasseranschluss haben. Somit gelangt ungenutztes 

Trinkwasser direkt ins Abwasser und wird von der Wasseruhr 
gezählt. Deshalb sollte man in regelmäßigen Abständen den 
Stand der Wasseruhr überprüfen. 
 

 � „Es geht dem Wald  
wirklich schlecht“ 

Die Initiative „Blühendes Schwendi“ und die 
Gemeinde Schwendi luden am 13. November 2024 zum Vor-
trag „Wald im Klimawandel“ ein. Mehr als 30 Personen der 
Gesamtgemeinde Schwendi folgten der Einladung in den 
Gemeindesaal Orsenhausen und hörten sich das informative 
Referat von Bernd Karrer an. 
Der Schwendier arbeitet seit fast 30 Jahren als Förster beim 
staatlichen Forstrevier Illertissen und bewirtschaftet dort sämt-
liche Körperschaftswälder im südlichen Landkreis Neu-Ulm. 
Neben der Beratung und Betreuung der zahlreichen privaten 
Waldbesitzer bei ihren Fragen ist auch die Waldpädagogik für 
Kinder und Erwachsene eine wichtige Aufgabe. Am 13. No-
vember gab Karrer den interessierten Zuhörern einen Einblick 
in die Arbeit der Forstleute. 
„Es geht dem Wald wirklich schlecht“, war eine seiner ersten 
Aussagen zu Beginn des Vortrages. Der Anstieg der Tempe-
ratur, die seit 1850 gemessen wird, durch den Klimawandel 
betrug 2024 1,5 Grad – global gesehen. In Deutschland war 
die Temperatur etwa doppelt so hoch und der Wald ist dem 
Klima schutzlos ausgesetzt. „Die Bäume können nicht weg-
laufen“, unterstrich der Experte. Was der Temperaturanstieg 
und die Konsequenzen für den Wald bedeuten, berichtete er 
anhand von Beispielen. 
Der Gewittersturmturm „Ronson“, der am 16. Juli 2023 den 
Süden des Landkreises Neu-Ulm besonders stark getroffen 
hatte, hat beispielsweise bei der Waldgenossenschaft Kell-
münz unzählige Bäume geworfen oder abgeknickt, sodass 
dort etwa 10.600 Jungbäume neu gepflanzt werden mussten 
– eine Investition für die Waldgenossen von zirka 50.000 Euro. 
Im Auwald an der Iller, der ursprünglich vor allem aus Ulmen 
und Eschen bestand, sei die Ulme bereits vor 40 Jahren so 
gut wie ausgestorben und die Esche kämpft seit 2008 gegen 
das Eschentriebsterben. 
Laut Bundeswaldinventur aus dem Jahr 2022 standen 51,5 
Prozent Nadelbäume, davon 31 Prozent Fichten und 9 Pro-
zent Tannen, und 48,5 Prozent Laubbäume, vor allem Buchen 
(22,8 Prozent) sowie Eichen (8,6 Prozent), in Baden-Württem-
bergs Wäldern. 
Für Bernd Karrer ist wegen der Klimaveränderung ein vor-
ausschauender, planmäßiger Waldumbau notwendig. „Wir 
versuchen, die bewährtesten, heimischen Baumarten auf den 
optimalen Standorten zu pflanzen, aber auch Gastbaumarten 
zu integrieren“, berichtete der Förster und ergänzte: „Den 
Wunderbaum gibt es nicht“. Buchen und Tannen seien oft 
eine gute Ergänzung zu vorhandenen Fichten. Die Eiche hätte 
als stabiler und tief wurzelnder Baum noch dazu den Vorteil, 
dass eine große Artenvielfalt auf ihr lebe. Für den Artenschutz 
haben auch Biotop- bzw. Habitatbäume eine große Bedeu-
tung in unseren Wäldern und sollen daher geschützt werden. 
Gastbaumarten, also Bäume, die bei uns bisher nicht heimisch 
waren, seien laut Karrer notwendig, um eventuell heimische 
Arten zu ersetzen, die mit dem veränderten Klima nicht mehr 
zurechtkommen. Sie stammen häufig aus Regionen, wo die 
Temperatur höher liegt als bei uns. „Die Douglasie, die aus 
Nordamerika stammt, hat bei uns bereits Einzug gehalten 
und unter den Nadelbäumen in Baden-Württemberg bereits 
einen Anteil von vier Prozent“, erzählt der Fachmann. Wei-
tere Gastbaumarten, die künftig in unseren Breiten geeignet 
scheinen, sind zum Beispiel die Roteiche, die Schwarznuss 
und die Baumhasel. 
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Wer mit den unterschiedlichen Bäumen auf Tuchfühlung gehen 
möchte, dem empfiehlt Bernd Karrer den Illertisser Baum- und 
Kunstpfad bei der Staudengärtnerei Gaißmayer in Illertissen, 
wo insgesamt 85 heimische und Gastbaumarten, gepflanzt 
und beschildert sind. 
Eine Herausforderung seien laut Karrer manchmal die un-
terschiedlichen Bewirtschaftungsziele eines Waldes. Er soll 
gleichzeitig viele wichtige Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel 
Holzproduktion, Erholung, Hochwasserschutz, Erosionsschutz 
usw. Nach Meinung von Karrer sei es wichtig, dass der Wald 
alle seine Funktionen gleichzeitig erfülle und nicht einseitig be-
wirtschaftet werde. Ein wichtiger Aspekt sei auch die Jagd. Ein 
zukunftsgerechter Wald könne nur wachsen, wenn vernünf-
tig gejagt werde und die Wildbestände nicht zu hoch seien. 
Der Waldanteil in Deutschland beträgt heute 30 Prozent der 
Gesamtfläche. Holz ist ein klimafreundlicher Rohstoff und 
Bernd Karrer würde sich wünschen, dass er stärker genutzt 
würde.
 

 � Persönliche Beratung beim unabhängigen 
Energieberater 

In der Außenstelle der Energieagentur Biberach in Schwendi 
haben Bürger aus der Gemeinde die Möglichkeit, sich rund um 
die Themen erneuerbare Energien, energieeffizientes Bauen 
und Sanieren, Energieeinsparen, gesetzliche Anforderungen 
sowie die passenden Fördermöglichkeiten 
u.v.m. zu informieren. 
Zur persönlichen unabhängigen Beratung sollten Baupläne 
des Gebäudes, aktuelle 
Energieabrechnungen (Öl, Gas, Strom) sowie das Schorn-
steinfegerprotokoll mitgebracht werden. 
  

monatlich

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 14.00 - 18.00 Uhr 
Rathaus, Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Um vorherige telefonische Anmeldung wird bei 
Frau Miller gebeten, Tel. (07353) 9800-61. 

Folgetermin: 
Die Folgetermine für 2025 stehen noch nicht fest. 

Ortsverwaltungen

 � Ortsverwaltung Bußmannshausen
Am Donnerstag, 28.11.2024 ist die Ortsverwaltung von 17:00 - 
18:00 Uhr geöffnet (Sprechzeit des Ortsvorstehers).
 
Adventsfenster 2024 
Auch in diesem Jahr wollen wir die schöne Tradition der Ad-
ventsfenster in Bußmannshausen und Kleinschafhausen fort-
führen. 
Wenn Sie sich beteiligen möchten, können Sie sich per Mail 
(bussmannshausen@schwendi.de) bei der Ortsverwaltung 
anmelden. 
Mit der Anmeldung wird der einmaligen Veröffentlichung 
des Namens und der Anschrift im Amtsblatt der Gemeinde 
Schwendi zugestimmt. 

Über Ihre Anmeldung würden wir uns freuen. 
Das Organisationsteam

 � Ortsverwaltung Orsenhausen
Am Dienstag, 26.11.2024 ist die Ortsverwaltung erst ab 17:00 
Uhr geöffnet (Spreichzeit des Ortsvorstehers).

 � Ortsverwaltung Schönebürg

 � 16. Nikolausmarkt in Schönebürg 
Bald ist es wieder so weit, der Schönebürger Nikolaus-
markt hat am Samstag, den 07. Dezember 2024, ab 14:00 
Uhr bereits seine sechszehnte Auflage. Wie in den letzten 
Jahren gibt es auch dieses Jahr auf dem Dorfplatz und im 
Schulgebäude wieder schöne und interessante Sachen zu 
sehen, sei es bei dem Selbstgebastelten, den Handwerkern 
oder bei den musikalischen Darbietungen die allesamt mit 
zum besonderen Flair des Schönebürger Nikolausmark-
tes beitragen. An den gut 30 Ständen wird den Besuchern 
ein vielfältiges Angebot an selbstgebastelten Artikeln aber 
auch an kulinarischen Leckerbissen dargeboten. Für alle 
Kinder gibt es im Schulgebäude den ganzen Nachmittag 
ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, sogar eine 
Zaubershow wird geboten. Zum Aufwärmen und zum ge-
mütlichen Plausch ist wieder das Waldcafé der ideale Treff-
punkt. Auch der Besuch vom Nikolaus mit seinem Knecht 
Ruprecht wird für die kleineren Besucher darf natürlich 
nicht fehlen. 
Freuen Sie sich also schon heute auf einen wunderschönen 
Nikolausmarkt auf dem weihnachtlich dekorierten Dorfplatz 
mit Waldcafé in der Grundschule zu dem die Ortschaft 
Schönebürg und die Schönebürger Vereine schon jetzt 
herzlich einladen.
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Abfallinformationen 
 
Nächste Müllabfuhr 
 
Donnerstag, 05. Dezember 2024 
Bitte die Mülleimer bis spätestens 06:30 Uhr zur Leerung bereitstellen. 
 
Mülltonne nicht geleert? - Was tun? 
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb unter  07351 52-6377, an. 
Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun? 
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Gebr. Braig in Ehingen unter  07391 7703-0. 
Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun? 
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb unter  07351 52-6377 an. 
 
Weitere Termine 
Dezember 
05.12. Restmüllabfuhr 
07.12. SF Schwendi, Abt. Tischtennis, Altpapiersammlung 
12.12. Leerung Papiertonne 
13.12. Gelber Sack 
19.12. Restmüllabfuhr 

 
Altglascontainerstandorte: 
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus 
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahme 
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche 
Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
Schönebürg:   Parkplatz Tennisplatz 
Hörenhausen:  Beim Feuerwehrhaus 
Weihungszell:  Bei der Ölmühle 

Altkleidercontainerstandorte der Aktion 
Hoffnung: 
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus 
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahme  
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche 
Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
Schönebürg:   Parkplatz Tennisplatz 
Weihungszell:  Bei der Ölmühle 
 

Altkleidercontainer ASB Baden-Württemberg: Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
 
Alteisencontainer Schwendi 
 Freiwillige Feuerwehr Schwendi: Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in der Nähe des 

Weges Schwendi – Kleinschafhausen. 
 Musikverein „Rota“: Am Musikerheim kann tagsüber an Werktagen Alteisen eingeworfen werden. 
 
Alteisencontainer Schönebürg 
 Musikverein Schönebürg: Am Musikerheim kann tagsüber an Werktagen Alteisen eingeworfen 

werden. 
 
Grüngutsammelstelle/Altpapiercontainer Großschafhausen 
März bis November: mittwochs von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und samstags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dezember bis Februar: samstags von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Weitergehende Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten, insbesondere zu den 
Öffnungszeiten der Entsorgungszentren, entnehmen Sie bitte dem Heft „Abfall-Info“ des 
Landkreises Biberach. Die Problemstoffsammlungen entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender. 
Beide werden jedem Haushalt Ende des alten bzw. Anfang des neuen Jahres zugestellt. 

Abfuhrtermine und Online-Dienste 
Keinen Abfuhrtermin mehr verpassen und Sperrmüll online 
anmelden - nutzen Sie die neue Abfall App Biberach (für iOS 
und Android). 
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Schul- und 
Kindergartennachrichten

 � Kindergarten Bußmannshausen

Rückblick SANKT MARTIN 
LICHT IM DUNKELN, 
LICHT IN MIR, 
LICHT DURCH MICH 
AUF ERDEN HIER. 
Gemeinsam haben wir am 10.11.2024 Sankt Martin gedacht. 
Er steht für das Mitgefühl, welches wir Anderen entgegenbrin-
gen können, wenn wir uns öffnen für Mitleid und Mitfreude.  
Wir danken Allen, welche der Einladung unseres Kindergartens 
zum gemeinsamen Martinsumzug gefolgt sind. Am Treffpunkt, 
der Buswendeschleife von Bußmannshausen, begrüßten wir 
Klein und Groß mit einer Martinsgeschichte in Versform. An-
schließend wurde das Lied: "Ich geh mit meiner Laterne" ge-
sungen. Schließlich setzte sich der Menschenzug, angeführt 
von Sankt Martin auf seinem Pferd, in Bewegung. Die Kinder 
trugen voller Stolz und mit glänzenden Augen ihre leuchtenden 
Laternen vor sich her. An der katholischen Kirche hielten wir 
inne und sangen gemeinsam die Lieder: "Heute leuchten die 
Laternen" und "Ein armer Mann". Danach zogen wir singend 
mit dem Lied "durch die Straßen auf und nieder" weiter bis 
zum Feuerwehrhaus, unserem Zielort.  
Dort erlebten wir das Rollenspiel vom "Bettler und Sankt 
Martin unter Einbindung des Liedes "Sankt Martin ritt durch 
Schnee und Wind". Unserer anschließenden Einladung zum 
gemütlichen Beisammensein bei Punsch, Kartoffel-Kürbiss-
suppe, Leberkäswecken und Hefeteig-Martinsgänsen im Gar-

ten hinter dem Feuerwehrhaus, wurde zahlreich und freudig 
gefolgt. Wir danken allen Gästen für ihr Kommen und so man-
chen netten Plausch. 
Wir danken der Freiwilligen Feuerwehr für das Sichern der 
Straßen während des Umzuges, für die Versorgung mit Ge-
tränken und die Spende aus dem Erlös des Verkaufs der Ge-
tränke an unseren Kindergarten. Ebenso danken wir unserem 
Elternbeirat für das Kochen der Suppe, das fleißige Backen 
der Martinsgänse und für das Betreiben des Verkaufsstandes 
zum Martinsfest. Der Erlös kommt ebenfalls unserem Kinder-
garten zu Gute. Ein besonderer Dank gilt Pony "Puckie" und 
seiner Familie Speidel. Er hat unseren kleinen Martin "Nina" 
sicher auf seinem Rücken getragen und souverän durch die 
Menge geführt. 
Ein weiterer Dank gilt Maria Speidel für die musikalische Be-
gleitung mit der Gitarre. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 

 � Kindergarten Großschafhausen 
 

Liebe Gemeinde,  
ihr wart unsre Gäst  
am 11. November bei unserem Martinsfest. 
Jeder Stern am Himmel lacht, 
schön, so schön war diese Nacht. 
Wir bedanken uns bei allen, die das Laternenfest mit uns 
gefeiert und mit ihren leuchtenden Laternen und fröhlichen 
Martinsliedern die Straßen in Großschafhausen erhellt haben. 
  
Ein besonderer Dank gilt  
*  der St. Martin-Reiterin, Leonie und ihrer Begleitung Frau 

Schiener 
* dem Bettler, Elias für das beeindruckende Rollenspiel 
* Frau Pfänder für die musikalische Umrahmung 
*  Frau Blersch und Frau Florineth für das backen der Mar-

tinsgänse 
* Herr Hunger, für die Bereitstellung seine Hofes 
* dem Elternbeirat, für die Organisation und Mithilfe 
*  der Feuerwehr Großschafhausen, die für die Sicherheit wäh-

rend des Umzugs gesorgt hat 
* allen, die dieses schöne Martinsfest mitgefeiert haben 
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 � KITA St. Franziskus Schwendi 
Rückblick auf das St. Martinsfest der KITA St. 
Franziskus in Schwendi 
"Durch die Straßen auf und nieder leuchten die 
Laternen wieder..." 
Am Montag, dem 11. November 2024, erstrahlten die La-
ternen in Schwendi und zauberten eine stimmungsvolle 
Atmosphäre. 
Unser besonderer Dank gilt: 
-  Herrn Pecha und Herrn Minst, die in die Rolle des St. Mar-

tins und Bettlers schlüpften und mit ihrem Engagement das 
Martinsgeschehen lebendig werden ließen. 

-  Der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi für das sichere Absper-
ren, die reibungslose Zusammenarbeit und die Bereitstellung 
des Feuerwehrhauses. 

-  Der Familie Hänn für die tatkräftige Unterstützung rund um 
das St. Martinsfest. 

-  Dem Bauhof für die Mithilfe bei der Vorbereitung, sowie beim 
Auf- und Abbau.  

-  Den Musikern, die den Umzug und das Martinsgeschehen 
musikalisch bereicherten. 

-  Dem Elternbeirat, sowie allen Helfern und Helferinnen für die 
Organisation, die Unterstützung und den Einsatz. 

- Den Eltern für das Backen der Martinsgänse. 
-  Der Metzgerei Sax, der Bäckerei Grieser und der Firma We-

kenmann für die Unterstützung.  
-  Herrn Mesmer Helmut Wanke und Herrn Dieter Hochdorfer 

für ihre Mithilfe. 
-  Und allen, die durch ihre Anwesenheit und Mitfeier den Abend 

bereichert haben.  
  
Vielen Dank an ALLE, die uns in irgendeiner Weise unterstützt 
haben!  
  
Es war ein wundervoller Abend, der uns noch lange in Erin-
nerung bleiben wird.

 

Kirchliche Nachrichten
Seelsorgeeinheit Schwendi
Die sechs katholischen Kirchengemeinden

 

Pfarramt Schwendi 
Neue Adresse 
Kellerberg 2, 88477 Schwendi 
Tel.: 07353 577, Fax 07353 981687 
E-Mail: ststephanus.schwendi@drs.de 
Homepage: se-schwendi.drs.de 
  
Pastoral-Team 
Pfarrer Martin Ziellenbach 
Tel.: 07353 981688, E-Mail: martin.ziellenbach@drs.de 
Pastoralreferentin Claudia Holm 
Tel.: 07353 9845854 oder 07353 6899923, 
E-Mail: claudia.holm@drs.de 
  
Sprechzeit von Pfarrer Ziellenbach: 
Donnerstag, 28.11.2024 von 15 – 16 Uhr 
Telefonisch unter Tel.: 981688 
Persönlich in der Hauptstr. 39, 88477 Schwendi 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Schwendi: Dienstag 08:30 – 11:00 Uhr 
 Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr 
  
Ökumenischer Hospizdienst Laupheim-Schwendi-Wain 
Tel.: 0171 9176936 oder 
se-schwendi.drs.de - Register: Hospizdienst-Besuchsdienst 
  
Öffnungszeiten der Kath. öffentl. Büchereien (KÖB) 
Bußmannshausen: Montag 16:00 – 18:00 Uhr 
Schönebürg: Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr 
In den Schulferien sind die Büchereien geschlossen.

Gottesdienste 
in der Seelsorgeeinheit Schwendi 
vom 23. November – 08. Dezember 2024 

23.11.24 Samstag der 33. Woche im Jahreskreis 
 - Jugend-Kollekte – 
14:30 Uhr Schwendi: Taufe von Mara Maria Bezet, Melina 

Marie Birk und Hannes Noah Rohmer 
18:30 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
  
24.11.24 Christkönigssonntag 
 - Jugend-Kollekte – 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Sießen: Rosenkranz 
10:30 Uhr Sießen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier mit Vorstel-

lung der Firmlinge 
10:30 Uhr Schönebürg: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
  
25.11.24 Montag – Hl. Katharina v. Alexandrien 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistische Anbetung um eine gute 

Vorbereitung zur Erstkommunion 
 Herzliche Einladung! 
  
26.11.24 Dienstag – Hl. Konrad u. Hl. Gebhard 
18:00 Uhr Schönebürg: Eucharistiefeier 
 anschließend Tag der ewigen Anbetung 
 Hinweis: Der Rosenkranz um 17:30 Uhr entfällt! 
  
27.11.24 Mittwoch der 34. Woche im Jahreskreis 
15:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Euchar. Anbetung mit Ro-

senkranz und Frieden 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Eucharistiefeier 
 anschließend Tag der ewigen Anbetung 
18:00 Uhr Sießen: Rosenkranz am Brunnen 
18:00 Uhr Großschafhausen: Rosenkranz 
18:30 Uhr Schönebürg/Gemeindezentrum: Rosenkranz 
  
28.11.24 Donnerstag der 34. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 
 anschließend Tag der ewigen Anbetung 
  
29.11.24 Freitag der 34. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
 anschließend Tag der ewigen Anbetung 
  
01.12.24 1. Advent 
08:30 Uhr Sießen: Rosenkranz 
09:00 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 
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18:00 Uhr Sießen: adventliche Stunde mit der Schola 
 Näheres siehe unter Sießen 
09:00 Uhr Großschafhausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier mit Vorstel-

lung der Firmlinge 
 (g. Jtg. †Rupert Speidel) 
10:30 Uhr Schönebürg: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Schwendi: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
18:30 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
  
02.12.24 Montag der 1. Adventswoche 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistische Anbetung 
  
03.12.24 Dienstag – Hl. Franz Xaver 
18:00 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
 -Rorate- 
  
04.12.24 Mittwoch – Hl. Barbara 
15:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Euchar. Anbetung mit Ro-

senkranz um Frieden 
18:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
 -Rorate- 
18:00 Uhr Sießen: Rosenkranz am Brunnen 
18:00 Uhr Großschafhausen: Rosenkranz 
18:30 Uhr Schönebürg/Gemeindezentrum: Rosenkranz 
  
05.12.24 Donnerstag der 1. Adventswoche 
09:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Eucharistische Anbetung 

mit Rosenkranz um Priesterberufungen, anschl. 
Stille Anbetung bis 12:00 Uhr 

  
06.12.24 Freitag – Hl. Nikolaus 
06:00 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 
 -Rorate- 
17:00 Uhr - 18:00 Uhr Großschafhausen: 
 Stille euch. Anbetung 
  
07.12.24 Samstag – Hl. Ambrosius 
16:00 Uhr Orsenhausen: Taufe von David Paul Hörmann 
18:30 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 
  
08.12.24 2. Advent 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 
 Ministranten-Gottesdienst 
10:00 Uhr Sießen: Rosenkranz 
10:30 Uhr Sießen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Orsenhausen: Hochamt zum Patrozinium 
 es singt der Kirchenchor 
10:30 Uhr Bußmannshausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Schönebürg: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
 

Termine und Informationen 
für die Seelsorgeeinheit

Beerdigungsdienst vom 24. – 30. November 2024: 
Pfarrer M. Ziellenbach, Tel.: 07353 981688 
  
Wortgottesfeiern wertschätzen 
Die Wortgottesfeier ist eine eigenständige Gottesdienstform, 
die genauso zur Heiligung des Sonntags und zur Versamm-
lung der Gemeinde dient. Es ist nur schade, dass die Wortgot-

tesfeier in unseren Gemeinden immer weniger angenommen 
wird. Unterstützen Sie die Wortgottesfeier durch den Besuch 
und Ihre Anwesenheit. 
Die Wortgottesfeierleiter investieren viel Zeit in die Vorberei-
tung. Über Ihre Anwesenheit können Sie diesen Dienst unter-
stützen und wertschätzen. 
Deshalb: gehen Sie in Ihrem Ort zur Kirche, egal ob Eucharis-
tiefeier oder Wortgottesfeier ist. 
Vielen Dank 
Ihr Pfarrer  
Martin Ziellenbach 
  
Voranzeige 
Advent in Sicht – Lichter und Lieder 
Am Sonntag, den 1. Dezember 2024 um 18:00 Uhr in der Kir-
che St. Maria Magdalena in Sießen im Wald mit der Schola. 
Näheres unter Sießen 
  
„Das Dekanat leuchtet und singt“ am 08.12. in der Basili-
ka Ochsenhausen  
Das Dekanat Biberach lädt zur Dankeschön-Aktion für ehren-
amtlich Engagierte ein 
Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, lädt das Dekanat Bibe-
rach alle ehrenamtlich Engagierten aus den Kirchengemein-
den im Dekanat Biberach zu einem besonderen Abend des 
Dankes und der Wertschätzung ein. Unter dem Motto „Das 
Dekanat leuchtet und singt“ erwartet die Gäste um 17:00 
Uhr in der Basilika Ochsenhausen ein stimmungsvolles und 
abwechslungsreiches Programm, das mit Liedern, Texten, 
inspirierenden Impulsen den Einsatz aller Ehrenamtlichen in 
den Mittelpunkt stellt. 
Ein Abend mit Begegnungen und Emotionen 
Die Aktion bietet eine bunte Mischung aus geistlichen und 
weltlichen Liedern, bewegenden Texten, Geschichten und 
Überraschungen. Mit einem vielfältigen Programm soll an die-
sem Abend die Dankbarkeit für das unermüdliche Engagement 
der Ehrenamtlichen spürbar gemacht werden. „Wir wollen 
nicht nur Danke sagen, sondern auch die Gelegenheit bie-
ten, gemeinsam zu lachen, zu singen und innezuhalten“, sagt 
Chris Schlecht, Fachreferent für Engagemententwicklung im 
Dekanat in Vertretung des gesamten Dekanatsteams. „Jeder 
Beitrag der Ehrenamtlichen ist ein Licht, das unsere Gemein-
schaft stärkt und erhellt – das soll an diesem Abend gefeiert 
und gesehen werden.“ 
Spektakuläre Aktionen und gemeinsamer Impuls 
Neben unterschiedlichsten Bands und Musikrichtungen wird 
ein Highlight des Abends eine besondere Aktion durch den 
Artist Carismo und seiner Vertikaltuchakrobatik unter dem 
Kirchendach sein, die das Motto „Das Dekanat leuchtet und 
singt“ eindrucksvoll in Szene setzt. Die Gäste dürfen gespannt 
sein auf Momente, die sowohl Freude und Gemeinschaft als 
auch die Kraft des Lichts und der Musik erfahrbar machen. 
Inspirierende Impulse regen zum Nachdenken an und schaffen 
eine besondere Atmosphäre für Begegnungen. 
Herzliche Einladung an alle Ehrenamtlichen 
Das Dekanat Biberach freut sich auf einen besonderen Abend 
mit allen Ehrenamtlichen, die das kirchliche Leben mit ihrem 
Einsatz bereichern. „Diese Einladung ist ein herzliches Dan-
keschön an all jene, die durch ihren Dienst anderen ein Licht 
sind“, betont Chris Schlecht auch explizit im Namen von De-
kan Stefan Ruf. Ein gemütlicher Abschluss mit Imbiss bietet 
Gelegenheit für Gespräche und Austausch in entspannter 
Atmosphäre. 
Details zur Veranstaltung: 
Datum: Sonntag, 8. Dezember 2024 
Uhrzeit: 17:00 Uhr – 18.30 Uhr, 
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im Anschluss Imbiss mit Heißgetränken 
Ort: Basilika Ochsenhausen 
Anmeldungen unter: 
dekanat.biberach@drs.de bzw. unter 
Tel.: 07351 8095400 oder unter 
Alle Ehrenamtlichen und Interessierten aus den Kirchenge-
meinden im Dekanat Biberach sind herzlich eingeladen, diesen 
besonderen Abend gemeinsam zu erleben. Hauptberufliche 
sind natürlich ebenso herzlich eingeladen. 
Chris Schlecht, 07.11.2024  
Christian.schlecht@drs.de  
  
Ökumenischer Gedenkgottesdienst 
für verstorbene Kinder 
Sonntag, 8. Dezember 2024 um 18:30 Uhr 
Im Evangelischen Gemeindezentrum 
Martin-Luther-Straße 6, 88447 Warthausen 
Informationen und Kontakt: 
Karl-Heinrich Gils, Diakonie Biberach (Tel.: 07351 150250) 
oder die Kontaktstelle Trauer, Kath. Dekanat Biberach, Frau 
Renate Fuchs, Tel.: 07351 8095-407. 
Herzliche Einladung! 
  
Singen mit Trauernden 
Dienstag, 26.11.2024 und 
Dienstag, 17.12.2024 
Von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr im Adolf-Kolping-Saal im Al-
fons-Auer-Haus, Kolpingstraße 43, 88400 Biberach. 
Informationen und Kontakt über die Kontaktstelle Trauer von 
Caritas Biberach-Saulgau oder die Dekanatsgeschäftsstelle 
Biberach. 
  
Friedenslicht – Aussendungsgottesdienst 
Der Termin für den Aussendungsgottesdienst des Friedens-
lichts aus Betlehem ist am Sonntag, 22. Dezember 2024 um 
18:00 Uhr in der Kirche St. Josef in Birkendorf. 
  
Ehrenamtliche feiern 20 Jahre "AK Vorsorge treffen"  
Vor 20 Jahren wurde der Arbeitskreis "Vorsorge treffen" 
gegründet. Mit einer Museumsführung und einem Essen 
wurde die Arbeit der Ehrenamtlichen gebührend gewür-
digt. Für eine Schulung im März/April 2025 werden mit 
einem Flyer nun neue Ehrenamtliche gesucht. Ab sofort 
sind Plätze frei.  
Gründungsmitglieder und heutiger Leitungsteams des Ar-
beitskreises "Vorsorge treffen" sind die Caritas, der Betreu-
ungsverein, der Stadtseniorenrat, die SANA-Klinik und das 
Gesundheitsamt. In Qualifizierungskursen werden Ehrenamt-
liche geschult, Einzelgespräche für Ratsuchende anzubieten. 
Über 10.000 Ratsuchende wurden in Vorträgen und Einzelge-
sprächen in den letzten 20 Jahren von den Ehrenamtlichen zu 
den Themen "Patientenverfügung, Vollmacht und gesetzliche 
Betreuung" informiert. 
Wer Interesse an einem solchen Qualifizierungskurs im März 
und April 2025 hat, und/oder in den Verteiler für die Vortrag-
stermine aufgenommen werde möchte, kann sich bei der 
Caritas-Mitarbeiterin Sonja Hummel melden (hummel.s@
caritas-dicvrs.de). Die Kursinhalte erstrecken sich an sechs 
Abenden über folgende Themen: Inhalte der Vorsorgemappe, 
Rechtliche Grundlagen der Betreuung, medizinische Aspek-
te der Patientenverfügung, Gesprächsführung und Rolle als 
Ehrenamtlicher. Der Umfang es Engagements kann selbst 
gewählt werden und am Ende der Schulung wird ein Zertifi-
kat ausgestellt. 
  
 

Nachrichten der  
einzelnen Kirchengemeinden

ST. STEPHANUS SCHWENDI 
  
27.11.24 Mittwoch 
20:00 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im 

Gemeindehaus 
  
Tag der ewigen Anbetung in der St. Anna-Kapelle 
Am Mittwoch, 27.11. ist Tag der ewigen Anbetung in der St. 
Anna-Kapelle. 
Wir wollen dieses Jahr für den Frieden beten. Den Frieden 
in den Familien und für die ganze Erde. Sie sind ganz herz-
lich eingeladen. 
Beginn: ca. 18:30 Uhr – nach der Abendmesse. 
  
Einladung – Mach mit beim Sternsingen 
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Stern-
singer! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und 
bitten die Menschen um eine Spende für arme Kinder. 
Bald beginnt auch in Schwendi die Sternsingeraktion 2025. 
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn die Sternsinger 
den Menschen den Segen bringen? Möchtest du mithelfen, 
dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht? 
Du bist zwischen 6 und 15 Jahre alt und wohnst in Schwen-
di oder Wain? Dann freuen wir uns, wenn Du dabei bist!  
Deine Konfession spielt natürlich keine Rolle. 
Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion 2025, der Kleider-
ausgabe und der Einteilung der Gruppen treffen wir uns am
Mittwoch, 18.12.24 um 16.30 Uhr im Gemeindehaus 
Schwendi. Falls Ihr Lust habt dabei zu sein, meldet euch bit-
te mit eurem Namen und Adresse bis Montag, 16.12.24 an: 
Patrizia Faßnacht: 0174 7871741 oder 07353 9889420 
Jasmin Manz: 0172 1034959 
Die Sternsinger laufen am Samstag, 04.01.2025 in Schwendi. 
Habt Ihr noch Fragen? Meldet Euch gerne bei uns... 
Patrizia Faßnacht 
Jasmin Manz 
Birgit Botzenhardt 
Sandra Niederwieser 
Heike Lerch 
Ulrike Bammert 
  
Kandidaten für die Kirchengemeinderatswahl gesucht! 
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie mitmachen würden. 
Lassen Sie sich bei der Kirchengemeinderatswahl aufstellen 
und wählen. 
Wer katholisch ist und in der Gemeinde Schwendi seinen 
Wohnsitz hat, gehört der Kath. Kirchengemeinde St. Stepha-
nus an. Die Kirchengemeinde St. Stephanus ist somit „der 
Wohnort des Glaubens in Gemeinschaft“. Der Kirchenge-
meinderat ist das Leitungsgremium der „Kirche am Ort“. Er 
gestaltet und entwickelt das Leben der Kirchengemeinde, hier 
bekommt Kirche ein Gesicht. Für dieses Leitungsgremium 
sind 8 Kandidaten vorgesehen, die sich für die Wahl aufstel-
len lassen. Alle 8 Kandidaten können in den Kirchengemein-
derat gewählt werden. In den nächsten Wochen werden wir 
bei Gelegenheit mit der/dem ein oder anderen von Ihnen das 
Gespräch suchen und fragen, ob Sie sich vorstellen können, 
sich zur Wahl zu stellen. Bedenken Sie Ihre Entscheidung in 
Ruhe, bevor Sie uns sofort eine Absage erteilen, ob Sie in der 
Kirche mitbestimmen und in unserer Kirchengemeinde ein 
Stück mitgestalten möchten. Wir laden Sie ebenfalls dazu ein, 
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unsere „Kandidatenvorschlags-Boxen“ in Anspruch zu neh-
men, die im hinteren Teil der Kirche, im Gemeindehaus und in 
der KITA St. Franziskus aufgestellt sind. Bitte nutzen Sie die 
Gelegenheit, schreiben Sie Ihre/n Wunschkandidaten/in auf 
die leeren Zettel und werfen diese in die Box ein. Wir werden 
dann auf die vorgeschlagenen Personen zugehen und diese 
ansprechen, in der Hoffnung, dass sich diese bereit erklären, 
sich aufstellen zu lassen. Machen Sie mit, denn unsere Kir-
chengemeinde kann nur leben und weiter bestehen, wenn sich 
viele engagieren und die Bereitschaft zeigen, Verantwortung 
zu übernehmen. 
Für den Kirchengemeinderat und Wahlausschuss 
P. Hänn 
  
  
ST. GALLUS SCHÖNEBÜRG 
  
Jahresrechnung 2022 
Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Kath. Verwaltungszen-
trum in Biberach aufgestellt. 
Die Jahresrechnung wurde vom Kirchengemeinderat in der 
Sitzung vom 12.11.2024 ordnungsgemäß festgestellt und 
genehmigt. Die Jahresrechnung ist für alle Kirchengemein-
demitglieder in der Zeit vom 24.11. bis 07.12.2024 im Kath. 
Verwaltungszentrum Biberach, Kolpingstr.43, 88400 Biberach 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung ( 07351 - 8096 300) 
zur Einsichtnahme aufgelegt. 
  
Kirchenpfleger 
Für den altershalber ausscheidenden Kirchenpfleger Otto 
Zoller ist seit 01.09.2024 Frau Silvia Städele, Großbühl 11, 
Schönebürg als Kirchenpflegerin tätig. 
Wir bedanken uns beim bisherigen Kirchenpfleger für seine 
Tätigkeit und wünschen seiner Nachfolgerin alles Gute in ih-
rem neuen Amt. 
Der Kirchengemeinderat 
  
MACH MIT BEIM STERNSINGEN! 
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Stern-
singer! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und 
bitten die Menschen um eine Spende für Kinderhilfsprojekte. 
Bald beginnt auch in Schönebürg die nächste Sternsinger-
aktion. 
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsinger-
gruppen in Deutschland den Menschen den Segen bringen? 
Wenn du schon die 4. Klasse besuchst, bist du herzlich ein-
geladen mitzumachen. 
DIE STERNSINGER SIND DIESES JAHR AM 03./04./05. JA-
NUAR 2025 UNTERWEGS. 
AM 01. JANUAR 2025 UM 18:30 UHR FINDET DER AUS-
SENDUNGSGOTTESDIENST STATT. 
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf un-
serer Erde besser geht? 
DANN MELDE DICH BEI 
Silvia Noherr 
Tel: 07353/91497 
Mobil/WhatsApp: 0162/9317086 
WIR TREFFEN UNS 
am: Freitag 29.11.2024 
um: 18:00 Uhr 
im: Gemeindehaus St. Gallus in Schönebürg 
  

ST. MARTINUS BUSSMANNSHAUSEN 
  
Vorankündigung 
Einladung zum Adventskaffee 
zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein mit Kaffee und 
Kuchen und einem adventlichen Programm laden wir alle 
über 60 am 
Donnerstag, den 05. Dezember ab 14:00 Uhr  
ins Jugendhaus in Bußmannshausen ein. 
Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen. Um besser 
planen zu können, bitten wir Sie, sich bei Ingrid Kohn Tel. 2723 
oder Conny Bähr Tel. 91167 anzumelden. 
Sollten sie einen Fahrdienst benötigen, bitte mit anmelden. 
Wir freuen uns, einen gemütlichen Nachmittag mit euch zu 
verbringen. 
Das Orgateam 
  
  
MARIÄ UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ORSENHAUSEN 
  
Vorankündigung  
Am diesjährigen Weihnachtsmarkt in Orsenhausen ist auch 
die Kirchengemeinde wieder vertreten. Besuchen Sie uns am 
Samstag, den 7.12.2024 ab 15:00 Uhr an unserem Stand. 
Lassen Sie sich von unserem Angebot überraschen. Mit dem 
Erlös tilgen wir noch die Schulden der letzten Kirchenrenova-
tion. Wir freuen uns schon auf Sie! 
Der Kirchengemeinderat Orsenhausen 
  
  
ST. MARIA MAGDALENA SIESSEN IM WALD 
  
"Adventskonzert von Music meets friends" 
Mit dem Titel "Weihnachten mal anders erzählt" lädt die Grup-
pe Musicmeetsfriends mit Simone Barth, Sonja Ratzinger, 
Thomas Obert und Jan Fischbach am Samstag, 30.11.2024 
um 18.30 Uhr in die Kirche St. Stephanus in Schwendi zu 
ihrem Adventskonzert ein. Freuen Sie sich auf eine musika-
lische Einstimmung auf Weihnachten, die das Herz berührt. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten 
  
Voranzeige 
Advent in Sicht – Lichter und Lieder 
Wir laden Sie ein zu einer besinnlichen und anregenden Stunde 
mit Advents- und Friedensliedern zum Zuhören und Mitsingen, 
mit Texten zum Nachdenken und Impulsen zum Weiterdenken. 
Am Sonntag, den 1. Dezember 2024 um 18:00 Uhr in der 
Kirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald 
Es lädt ein: Die Schola der Kirchengemeinde unter der Leitung 
von Veronika Thanner 
  
Herbergsuche 
Wer klopfet an? O zwei gar arme Leut! 
Was wollt ihr denn? O gebt uns Herberg heut! 
O durch Gottes Lieb wir bitten, 
öffnet uns doch eure Hütten! 
(Adventslied aus dem alpenländischen Raum) 
Ab dem 1. Adventsonntag (01.12.2024) macht sich sym-
bolisch die Muttergottes wieder auf den Weg durch unsere 
Gemeinde. Ihr seid alle herzlich eingeladen in den Familien 
mit ihr zu beten, zu singen oder der Muttergottes einfach für 
diese Zeit eine Herberge zu geben. 
Einmal in der Woche, mittwochs um 18:00 Uhr treffen wir 
uns im Gemeindehaus in Sießen zum gemeinsamen Rosen-
kranzgebet. 
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Termine: 04.12.2024 + 11.12.2024 + 18.12.2024 (Abschluss) 
Wer möchte die Muttergottes beherbergen? Ganz egal ob öf-
fentlich für alle (bitte Uhrzeit angeben) oder nur in der Familie. 
Bitte meldet euch bis spätestens 25.11.2024 bei Christel 
Wohnhas Tel. 7330 
Für den KGR Sießen i.W. 
Alexandra Mayer 
  
Sternsinger - GESUCHT! MACH MIT! 
Herzliche Einladung zur Sternsingeraktion 
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Stern-
singer! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser 
und bitten die Menschen um eine Spende für arme Kinder. 
So soll dies auch in unserer Kirchengemeinde an Dreikönig 
geschehen. 
Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme - für Kinderrechte“  
werden die Sternsinger wieder in ganz Deutschland unter-
wegs sein. 
Ganz im Sinne der Gemeinsamkeit suchen wir für diese Stern-
singeraktion Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse, die be-
reit sind sich für diese tolle Sache einzusetzen. 
Das erste Vorbereitungstreffen findet am Samstag, 30.11.2024 
um 11.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus in Sießen i.W. statt. 
Seid ihr dabei? Wir würden uns sehr freuen! 
Simone Barth und Tanja Bailer-Unger 
 

Evangelische Kirchengemeinde Wain

Pfarramt Wain  
Pfarrer Marten Bernick 
Kirchstraße 16, 88489 Wain 
Telefon: 07353-9819381 
E-Mail: pfarramt.wain@elkw.de 
Internet: www.evkirche-bc.de dort unter Kirchengemeinde 
Wain 
Sie finden die Gottesdienste auch als Livestream bei Youtube 
unter „Evangelische Kirchengemeinde Wain“. 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mittwochs und freitags jeweils 
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im UG des Gemeindehauses 
  
Gottesdienst am letzten Sonntag im Kirchenjahr 24. No-
vember 2024 Totensonntag 
09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Manuel Ritsch und Mar-

ten Bernick mit Studenten aus Heidelberg 
09.00 Uhr Kinderkirche in Wain 
  
„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ 
Lukas 12,35 
  
Am Ewigkeitssonntag ist unser Blick auf die Zukunft gerichtet: 
Jesus kommt wieder und wird alle die, die sich an ihn gehal-
ten haben, in sein neues, ewiges Königreich aufnehmen. Das 
ist für all die der tiefste Trost, die im zurückliegenden Jahr ei-
nen lieben Menschen aus der eigenen Lebensmitte verloren 
haben. Bislang fand das Gedenken an die Verstorbenen in 
Wain am Altjahresabend statt. Ab diesem Jahr wollen wir dazu 
den Ewigkeitssonntag nutzen. Studentinnen und Studenten 
aus Heidelberg sind bei uns und gestalten den Gottesdienst 
mit. Ihr Studienleiter, Pfarrer Manuel Ritsch führt durch den 
Gottesdienst. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie ein-
geladen, bei einem Stehempfang im Gemeindehaus beisam-
men zu sein. Alle Generationen sind zu diesem Gottesdienst 
herzlich eingeladen.  
Das Opfer ist für das FHSZ bestimmt. 

Kirchengemeinderatssitzung 
Am Donnerstag, den 21.11.2024 findet um 19.30 Uhr im Un-
tergeschoss des Gemeindehauses eine Kirchengemeinde-
ratssitzung statt. Zum öffentlichen Teil der Sitzung sine Sie 
herzlich willkommen.  
  
Jugendkreis Wain am 23.11.2024 
Am Samstag, den 23.11.2024 freut sich der Jugendkreis die 
Theologie-Studenten der FHSZ Schriesheim willkommen zu 
heißen. Wir erwarten ein spannendes Programm zum Thema 
„Wer kommt in den Himmel und wie?“. 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du mindestens 
14 Jahre alt bist freuen wir uns, wenn Du dazu kommst. Wir 
treffen uns im Obergeschoss des Wainer Gemeindehauses.  
  
Friede, Freude, Kaffee und Kuchen am 24. November 
Herzliche Einladung zu „Friede, Freude, Kaffee und Kuchen“ 
am Sonntag, den 24. November ab 14:30 h im Gemeindehaus. 
Zielgruppe sind alle Frauen und Männer zwischen 30 und 50 
Jahren. Pause vom Alltag in Gemeinschaft, mit Kinderpro-
gramm und Impuls von Pfarrerin Rahel Mack aus Stuttgart.  
  
Büchertisch Wain
Der Büchertisch im Untergeschoss des Wainer Gemeindehau-
ses ist dienstags von 19.30-20.45 Uhr geöffnet.
Kataloge für Kalender und Weihnachtsgeschenke erhalten Sie 
im Gemeindehaus (blessings-Verlag).
Am 26.11.24 bleibt der Büchertisch geschlossen !!!
Dafür finden Sie mich bei der Adventsausstellung in der Mehr-
zweckhalle an der Grundschule am Mittwoch 27. Nov. 2024 
ganztägig.  
Ich freue mich auf Ihren Besuch  - Sieglinde Wegmann 
  
Mitteilung aus unserer Nachbar-Kirchengemeinde 
Balzheim: Die Kirchengemeinde Balzheim lädt ein zum 43. 
Männervesper am 23.11.2024 um 19.30 Uhr ins Hans-Ehinger-
Haus in Unterbalzheim. Das Thema an diesem Abend „Künst-
liche Intelligenz = künstliches Leben? Künstliche Intelligenz ist 
eine gehypte Technologie und vielgefragter Ratgeber. Aber ist 
eine KI auch Leben? Freuen Sie sich auf einen Abend unter 
Männern mit dem Referenten Mario Kunze. 
Oberholzheim: Konzert Oberholzheim 
Am Freitag des dritten Advents-Wochenendes, 13. Dezem-
ber, präsentiert der Gospelchor Wiblingen um 19.00 Uhr in 
der Dreifaltigkeitskirche Oberbalzheim sein aktuelles Konzert-
programm, in dem das Spektrum moderner Gospelmusik in 
vorweihnachtlichem Licht erstrahlt.
Gerade in der winterlichen Festzeit hören viele Menschen 
gerne Musik, und die gemütvollen Christmas-Gospels spielen 
hierbei natürlich eine Hauptrolle.
Unter dem Motto »Joy to the World« wird der Gospelchor 
den Weg des Genres nachzeichnen, den schwarze Sklaven in 
Amerika vor 200 Jahren mit Gesängen wie »Go down, Moses« 
begonnen haben. Inzwischen sind zahllose Kombinationen 
von Gospelmusik mit jeweils aktuellen Stilrichtungen entstan-
den. Auch in der Dreifaltigkeitskirche gibt es Vertrautes und 
Überraschendes zu hören, Uraufführungen und Solisten aus 
dem Chor, melancholische Melodien und auch den typisch 
dynamischen Gospel-Sound.
Alle Sätze und Arrangements stammen von Chorleiter Albrecht 
Schmid; der Chor singt mit Klavierbegleitung und selbstver-
ständlich »unplugged«, also unverstärkt und live.
Sie haben schon viele Festvorbereitungen getroffen und wol-
len mal durchatmen? Sie freuen sich zwar auf Weihnachten, 
aber die richtige Stimmung will sich noch nicht einstellen? 
Dann haben wir mit dem Gospelkonzert das Richtige für Sie!



Amtsblatt der Gemeinde Schwendi Seite 19 - 22. November 2024

Das Konzert in Oberbalzheim wird bei freiem Eintritt durchge-
führt. Am Ausgang bitten wir um freiwillige Spenden. 
  
Die Gruppen und Kreise finden zu den gewohnten Zeiten statt.

Bibelgemeinde Schwendi

Herzliche Einladung 
Sonntags 
10.00 Uhr Gottesdienst, Gerberwiesen 3 
Donnerstags 
19.00 Uhr Gebets- und Bibelstunde 
Freitags 
17.00 Uhr Jungschar 
  
Kontaktadresse: 
Daniel Walcher, Tel.: 07353 983219 
info@bibelgemeinde-schwendi.de 
www.bibelgemeinde-Schwendi.de

Vereinsnachrichten Schwendi

 � Sportfreunde Schwendi e.V. 
Abteilung Fußball
Vorschau Aktive: 
Herren Bezirksliga 
SF Schwendi - SGM Muttensweiler/Hochdorf 
Sonntag, 24.11.2024 - 14.30 Uhr 
Spfr Hundersingen - SF Schwendi 
Samstag, 30.11.2024 - 14.00 Uhr 
Für das Auswärtsspiel am 30.11.2024 in Hundersingen wird 
ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt des Busses ist um 11.30 Uhr 
am Vereinsheim in Schwendi.
 
Abteilung Tischtennis
Saison 2024/25 
Ergebnisse - Samstag, 16. November 
Jungen U14 II vs. TSV Rot an der Rot II 
Unentschieden  (5:5) 
Mädchen U15 vs. SV Steinhausen-Rottum 
Sieg  (6:1) 
TTC Tailfingen-Margrethausen vs. Herren I 
Niederlage  (6:9) 
SV Steinhausen-Rottum II  vs. Herren II 
Niederlage (0:9) Nicht angetreten 
Herren III  vs. TSV Laupheim III 
Niederlage  (0:9) 
  
Bevorstehende Spiele - Samstag, 23. November 
Auswährtsspiele 
10:00 Uhr 
TTC Tailfingen-Margrethausen vs. Jungen U19 
SV Steinhausen-Rottum vs. Jungen U14 
TSV Laubach vs. Mädchen U15 
18:00 Uhr 
TTF Liebherr Ochsenhausen III vs. Herren III
 

 � BUND Gruppe Schwendi 
Vogelfütterung
Prof. Berthold von der Vogelwarte Radolfzell plädiert für die 
Ganzjahresfütterung. Kohlmeisen fliegen während der Auf-
zuchtphase rund 380mal proTag zur Futtersuche, was einen 
hohen Energieverbrauch bringt. Dieser ist in den letzten 30 
Jahren stark gesteigert worden, weil etwa 80% aller Insekten-
arten zurückgegangen ist. Das bedeutet, dass der Futterbedarf 
für die Elterntiere erheblich vergrößert worden ist.
Weshalb sind die Insektenbestände selbst in Schutzgebieten 
zurückgegangen. Die neuen Formen der Landwirtschaft mit 
Großflächen , wenigen Arten, reinen Grünflächen, Pestizidein-
satz, Verlust großer Flächen für Überbauung und Verkehr, pfle-
geleichte Gärten ohne Naturräume sorgen dafür, dass mit den 
Insekten auch viele Vogelarten verschwinden und nur einzelne 
Allerweltsarten sich halten können.
Prof. Berthold empfiehlt, schon im September mit der Win-
terfütterung zu beginnen, damit die Vögel an ihre Futterstelle 
gewöhnt werden. Eine 20g schwere Kohlmeise braucht etwa 
2 g vom Eigengewicht um in einer kalten Winternacht ihre 
Körpertemperatur auf 40° C zu halten.
Für viele Menschen, besonders für Kinder ist die Winterfütte-
rung mit den vielen Beobachtungsmöglichkeiten ein gefühl-
sintensives Erlebnis: Vögel real, nicht digital.
Allgemeine Regeln:
Futterplatz: Mehrere verteilte, kleinere Futterstellen verrin-
gern Konkurrenzkampf mit Stress zwischen den Vögeln so 
wie die Infektionsgefahr durch verunreinigenden Kot. Futter-
silos sind besser als Futterhäuschen, da in ihnen das Futter 
trocken und sauber bleibt. Futterhäuschen ( mindestens 1,5 
m über dem Boden) und Bodenfutterstellen sollten vor jeder 
Fütterung gesäubert werden.
Futtermaterial: grundsätzlich keine Speisereste, da Salz 
oder Zucker Durst auslösen. Gefressener Schnee kühlt die 
Vögel aus.
Körnerfresser: Sonnenblumenkerne, Nüsse, Sämereien, kein 
Getreide  (wird nicht angenommen)
Weichfutterfresser: Fett-Kleie-Gemisch, Haferflocken, ge-
mahlene Nüsse, Obst, Beeren, Rosinen, Futterglocken mit 
Gemisch Fett/Rosinen/groben Haferflocken (Fett vorsichtig 
verflüssigen, Zutaten unterrühren, in Futterglocke füllen, ab-
kühlen lassen)
Fettringe/knödel werden von vielerlei Vogelarten angenom-
men. Vorsicht, billige Sonderangebote können ranzig sein und 
werden nicht gefressen. 
Futterglocken aus Ton-Blumentöpfen können selber mit ei-
nem Gemisch aus erwärmten Rindertalg oder Pflanzenfett 
und Sonnenblumenkernen oder Haferflocken gefüllt werden. 
Getunkte Kiefernzapfen eignen sich auch dazu. Etwa 10 cm 
lange Fettstreifen vom rohen Bauchspeck vom Schwein wird 
auch gut angenommen.
Vorsicht bei billigem Körnerfutter! Unter den beigemischten 
Sämereien befanden sich in den vergangenen Jahren immer 
wieder Samen der Ambrosia. Ihre Pollen lösen bis in den 
Herbst hinein starke Allergien und Asthmaanfälle aus. Billige-
res Mischfutter hat meistens einen hohen Getreideanteil, der 
weder von Finken noch von Sperlingen gefressen wird, aber 
im Frühjahr für frisches Grün sorgt. 

Futter für Greifvögel und Eulen:
Mäusebussard, Turmfalke, Schleiereule und Steinkauz le-
ben weitgehend von Mäusen als lebendige Beute. Bei einer 
Schneedecke ab 5 cm  bewegen sich die Mäuse in ihren Gän-
gen geschützt unter dem Schnee, wodurch die Beutegreifer 
unter Nahrungsmangel leiden. Es empfiehlt sich,  in der freien 
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Flur an einem Heckenrand oder unter einem größeren Baum 
Stroh und Getreide zu streuen oder eine Bodenfutterstelle für 
andere Vögel anzulegen. Dadurch werden Mäuse angelockt 
und können von Greifvögeln und Eulen erbeutet werden. 

Rückgang der Wintergäste 
Mancher Vogelfreund bedauert, dass er an seiner bewährten 
Futterstelle immer weniger winterliche Besucher beobachten 
kann. Unsere Siedlungen sind immer mehr geprägt durch mo-
derne, pflegeleicht Gärten.Kiesgärten mit einzelnen Stauden , 
Gras – oder Schilfbüscheln oder durch automatisch gescho-
rene Rasenflächen. So fehlen unseren Standvögeln (Meisen, 
Sperlingen, Finken, Zeisigen, Amseln oder Rotkehlchen u. 
a.) jede Form von natürlichem Lebensraum. Sie brauchen 
Deckung in Bäumen und Sträuchern, für die allgemeine 
FuttersucheBodenlaub, vielfältige Stauden oder höhere 
Büsche. Meisen hacken die Sonnenblumenkerne aus der 
Futterstelle in einem nahen Strauch oder Baum auf.
Die frei herumziehenden Katzen sorgen dazu für Unruhe bei 
den Vögeln. Bei ihnen besteht eine natürliche Fluchtdistanz 
gegenüber den „Haus-und Gartentigern“.
Quelle: swrfernsehen, Ratgeber 
Reinhard Schnetter, Tel.1890

 � Heimatkundlicher 
Verein Schwendi 

Preis 10 Euro 
  

Der Kalender ist für 10 Euro ab dem 25.11.2024 beim Bürger-
büro im Rathaus, bei der Fa. Miller, im Teeladen und bei der 
Physiopraxis Eble erhältlich. Vorab kann der Kalender auch 
schon beim Adventsmarkt am 23.11.2024 am Stand der Nar-
renzunft und beim Kaffeenachmittag der Kirchengemeinde im 
Gemeindehaus am 24.11.2024 erworben werden. 
  
Heimatkundlicher Verein Schwendi e.V

 � Kolpingsfamilie Schwendi 
Nikolaus Hausbesuche 
Am Donnerstag, 5. Dezember macht sich Bischof Nikolaus 
zwischen 17 und 20 Uhr wieder auf den Weg zu Hausbesu-
chen. Je nach Wunsch, wird er mit oder ohne Knecht Rup-
recht kommen. Wir bemühen uns, Ihrer Wunschzeit nahe zu 
kommen, behalten uns aber vor, die Tour auch nach rationellen 
Gesichtspunkten einzuteilen. Auch die Dauer eines Besuches 
ist im Voraus zeitlich nicht genau planbar. 
Durch Ihre Anmeldung tragen Sie zum Erhalt dieser schönen 
Tradition bei. Ihre Spenden anlässlich der Hausbesuche ver-
wenden wir für Reparaturen und die Neuanschaffung einer 
kompletten Nikolausausrüstung. 
Vereine und andere Veranstaltungen können wir leider nicht 
bedienen. 
Anmeldungen nimmt bis 3.12.2024 Reinhold Rothmaier Tel.: 
07353/980775 entgegen.
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 � Narrenzunft Schwendi e.V. 

  

Vereinsnachrichten Großschafhausen

 � Kolpingsfamilie Großschafhausen 
Warentauschtag Sa. 23.11.2024 
13 - 16 Uhr im Gemeindesaal
Tulpenstr. 1, 88477 Schwendi-Großschafhausen
Kostenlose Abgabe und Mitnahme von gut erhaltenen 
noch gebrauchsfähigen Gegenständen. 
  
Angenommen werden von 13.00- 15.00 Uhr:
• Bücher und Zeitschriften 

 
 
 

 
 

 
 

    
  

 
 

 
  

 
 

  15.00 Uhr: 
 

   
  
  
   
  
  
  
   

 
 

  
   
   
  
  

 
 

 
  

• Schuhe
• Taschen
• Sport- und Freizeitartikel
• Spiele und Spielzeug
• Haushaltswaren
• Küchengeschirr
• Bastel- und Werkzeugartikel
Nicht angenommen werden:
• Kleidung, Plüschtiere, DVD´s, CD´s, Videokassetten
• Matratzen und Teppiche
• Elektrogroßgeräte (PC, TV, Kühlschrank, ...)
• große Möbelstücke (Sofa, Stühle, ...)
• defekte und verschmutzte Gegenstände 
  
Nutzen Sie die Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen.
Für Rückfragen: 07353 981326 oder kolping_gsh@gmx.de
 

Vereinsnachrichten Orsenhausen

 � Freundeskreis  
ASB Seniorenzentrum 
„Sofie Weishaupt“

Am Dienstag, 26. November 2024 treffen wir uns um 14.30 Uhr 
und dekorieren das ASB Seniorenzentrum "Sofie Weishaupt" 
für die Adventszeit. 
Der Christbaum und die große Krippe wird aufgestellt und 
bringt weihnachtliche Stimmung ins ASB Seniorenzentrum. 
Bitte Termin vormerken:  
Sonntag, 1.Dezember 2024 ab 13.00 Uhr Krippenausstellung 
mit den Krippenfreunde Sießen im Wald, Verkaufsstand mit 
Schmankerl und Kaffee und Kuchen. 

Vereinsnachrichten Schönebürg

 � Sportclub Schönebürg e.V. 
Abteilung Fußball (Bezirk Oberschwaben) 
Ergebnis 
Kreisliga A3 
VfB Gutenzell – FV Bad Schussenried II  9:0 
  
Reserve Kreisliga A3 
SGM Gutenzell/Schönebürg III  spielfrei 
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Vorschau 
Kreisliga A3 
Samstag, 23 November 
SV Kirchdorf/Iller - VfB Gutenzell 
Spielbeginn: 14:30 Uhr 
  
Reserve Kreisliga A3 
Samstag, 23 November 
SV Kirchdorf/Iller - SGM Gutenzell/Schönebürg III 
Spielbeginn: 12:45 Uhr 
  
Weitere Informationen zum Spiel finden Sie auf folgender 
Homepage: 
http://www.facebook.com/ScSchoenebuerge.V.1927 
  
Abteilung Jugendfußball (Bezirk Oberschwaben) 
Vorschau 
  
D-Jugend Sparkassen- Junior Cup (Vorrunde) 
Am Samstag, den 23.11.2024 treten unsere zwei Mannschaf-
ten in der Sporthalle in Hochdorf an und treffen dabei auf fol-
gende Mannschaften: 
  
Gruppe 7 
14:52 Uhr SGM Schwendi I – SGM Hochdorf/Muttensweiler I 
15:36 Uhr SGM Schwendi I – SGM Ummendorf I 
16:20 Uhr SGM Schwendi I – SGM Uttenweiler/Bussen I 
17:26 Uhr SGM Schwendi I – SG Hochdorf/Muttensweiler III 
  
Gruppe 8 
15:03 Uhr SGM Schwendi II – SGM Ummendorf II 
16:09 Uhr SGM Schwendi III – SGM Uttenweiler/Bussen II 
17:15 Uhr SGM Schwendi II – SGM Eberhardzell/Unter-
schwarzach 
17:59 Uhr SGM Schwendi III – SV Ochsenhausen

Vereinsnachrichten Sießen im Wald

 � Sportfreunde Sießen im Wald e. V. 

Abteilung Fußball 
SG Sießen/Wain - SGM Baltringen/Äpfingen II 2:1 (2:0) 
Tore: Tobias Neuhäusler, Eigentor 
SG Sießen/Wain Res. - SGM Baltringen/Äpfingen Res. 5:1 (2:0) 
Tore: Simon Hirsch 3x, Bernhard Neuhauser, Karl-Heinz Wie-
gelmann
 

 � Jagdgenossenschaft Sießen
Einladung zum Wildessen 
Die Jagdgenossenschaft Sießen im Wald bietet allen Grund-
stückseigentümern am Freitag, 13.12.2024 um 19.00 Uhr im 
Musikerheim in Hörenhausen ein Wildessen. Dazu sind Sie 
und Ihr Ehegatte/Ihre Ehegattin herzlich eingeladen. 
Für die Organisation ist eine Anmeldung erfoderlich. Alle, die 
am Wildessen teilnehmen wollen, sollen sich bis spätestens 
30.11.2024 bei Herrn Josef Arzt (Tel.: 07347/2329) oder Herrn 
Anton Frank (Tel.: 07347/7477) anmelden. 
 

 � Schützenverein Hubertus  
Hörenhausen e.V.

Ehrungen und Weichenstellungen: Schützenver-
ein Hörenhausen setzt auf Kontinuität
Bericht zur Generalversammlung des Schützenvereins 
Hubertus Hörenhausen 2024 
Am 2. November fand die 69. ordentliche Generalversamm-
lung des Schützenvereins Hubertus Hörenhausen e.V. statt. 
Der 1. Vorsitzende, Harald Macht, begrüßte die anwesenden 
Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste, darunter Ortsvorste-
her Wolfgang Thanner und 1. Gauschützenmeisterin Corinna 
Heiss sowie Vertreter benachbarter Vereine. 
Die diesjährigen Neuwahlen sicherten dem Verein eine bewähr-
te Führung. Harald Macht wurde einstimmig als 1. Vorsitzen-
der bestätigt, während Thomas Frank das Amt des Kassiers 
weiterführt. Svenja Brugger übernimmt erneut die Rolle der 
2. Sportleiterin, und Andreas Frank bleibt Jugendleiter. Bernd 
Schöllhorn wurde als Beisitzer gewählt und Sonja Ruepp über-
nimmt die Position als Kassenprüferin. 
Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen langjäh-
riger Mitglieder durch Gauschützenmeisterin Corinna Heiss. 
Angelika Frank wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Sportschützenbund (BSSB) geehrt, Wolfgang Mayer 
erhielt die Auszeichnung für 40 Jahre Treue. Die Verdienst-
nadel in Gold, die höchste Anerkennung für besonderes En-
gagement, wurde an Sonja Ruepp verliehen – eine Ehrung, 
die großen Applaus und Anerkennung fand. Weitere Ehrungen 
für verdiente Mitglieder wurden verliehen. 
Der Kassier berichtete über die erfreuliche finanzielle Lage 
des Vereins. Trotz gestiegener Energiekosten und allgemeiner 
wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das vergangene 
Jahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. 
Dennoch stimmten die Mitglieder einer moderaten Erhöhung 
der Beiträge zu, um künftige Kostensteigerungen, insbeson-
dere für Energie und die steigenden BSSB-Beiträge, zu de-
cken. Die Anpassung betrifft alle Beitragsstufen und soll die 
finanzielle Stabilität sichern. 
Ein weiterer Beschluss der Versammlung war die Erweiterung 
der Ehrungsordnung. Zukünftig sollen Mitglieder, die 15 Jahre 
ein Amt innehaben, mit einem besonderen vergoldeten Ta-
ler mit eingraviertem Hubertushirsch ausgezeichnet werden. 
Diese Maßnahme unterstreicht den Wert langjähriger ehren-
amtlicher Arbeit. 
Der Abend endete mit Dankesworten an alle Mitglieder und 
Ehrenamtlichen, deren Einsatz den Verein lebendig hält. Mit 
einem Blick in die Zukunft wurden die anstehenden Veranstal-
tungen wie das Jedermannschießen und das Spanferkelessen 
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angekündigt, die auch im kommenden Jahr wieder Höhepunk-
te im Vereinsleben sein werden. 
Die Generalversammlung zeigte erneut die starke Gemein-
schaft und den ungebrochenen Einsatz für den Schieß- und 
Vereinssport in Hörenhausen. 
 

v. l. Harald Macht, Wolfgang Mayer, Max Lehner, Johan-
nes Mayer, Lukas Magg, Sonja Ruepp, Angelika Frank,  
1. Gauschützenmeisterin Corinna Heiss

Rundenwettkämpfe 
Auflage RWK 3 (13.11.24) 
Hörenhausen 1 : Tiefenbach 1 947,0 : 928,1 Ringe 
Name Ringe  
Sonja Ruepp 315,4  
Peter Ruepp 320,5  
Karl Brugger 311,1  
  
Hörenhausen 2 : Tiefenbach 2 900,0 : 894,3 Ringe 
Name Ringe  
Erich Wieland 294,5  
Josef Kutter 308,1  
Albert Macht 297,4  
  
Hörenhausen 3 : Tiefenbach 3 292,5 : 288,3 Ringe 
Name Ringe  
Helene Brugger 292,5  
 
 

Bildungsangebote

 � Caritas Biberach 
Hospizarbeit widmet sich dem Leben mit allen Sinnen zu 
Der Jahresausflug führte die ehrenamtlichen Hospizmitarbei-
tenden der Hospizgruppe Laupheim-Schwendi-Wain Ende 
September nach Isny. Sie erkundeten bei einer kulinarischen 
Führung wichtige historische Orte der Stadt. Dabei wurden 
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen der Laupheimer 
Kronenbrauerei und der Brauerei Engel in Isny deutlich. Mit 
Kässpätzle, Selbstgebackenem und ein Eis aus Bier wurde der 
Gaumen gut verwöhnt und bei sonst schweren Lebensthemen, 
was die Hospizarbeit ausmacht, wurde Leib und Seele dies-
mal gut genährt.  Den Abschluss des Rundgangs bildete eine 
Führung im Schloss Isny mit der Ausstellung des im August 
diesen Jahres verstorbenen, einheimischen Künstlers Friedrich 
Hechelmann. Auch der einsetzende Regen am Nachmittag 
konnte der guten, vergnügten Stimmung nicht schaden. So 
erlebten die Hospizmitarbeitenden einen erlebnisreiche Tag. 
Im nächsten Jahr startet ein neuer Ausbildungskurs für die 
Mitarbeit in der ambulanten Hospizarbeit. Er beginnt am 30. 

Januar 2025 und endet am 6. November 2025. Er umfasst 
14 Einheiten, die jeweils an einem Donnerstagabend stattfin-
den, 4 Samstage von 9 Uhr bis 15.30 Uhr und ein Wochen-
ende von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag. Die Themen 
sind u.a. eine Einführung in die Geschichte der Hopizarbeit, 
verschiedene Aspekte des Abschiednehmens, Kennenlernen 
der Hospizarbeit und Hospitation in einer Pflegeeinrichtung. 
Informationen bei Silke Jones, Caritas Biberach, Tel. 07351 
8095-190, E-Mail: jones.s@caritas-biberach-saulgau.de
 

 � Landratsamt Biberach 
Fachschule für Landwirtschaft Biberach – Fachrichtung Haus-
wirtschaft:  
Qualifizierung für Serviceangebote für haushaltsnahe 
Dienstleistungen ab Januar 2025 
Die Fachschule für Landwirtschaft Biberach – Fachrichtung 
Hauswirtschaft bietet im neuen Jahr eine Qualifizierung für 
Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen mit be-
schäftigtem Personal an. Die Qualifizierung nach der Unter-
stützungsangebote-Verordnung (UstA-VO) startet am Don-
nerstag, 9. Januar. Sie kann eine Anerkennung der Angebote 
nach § 45a Sozialgesetzbuch XI ermöglichen. 
Die Qualifizierung richtet sich an angestellte Personen der 
ambulanten hauswirtschaftlichen Versorgung, findet in vier 
Modulen statt und umfasst die erforderlichen 160 Unterrichts-
einheiten nach UstA-VO. Die Module werden überwiegend im 
Online-Format stattfinden und jeweils mit einem Wissenscheck 
abgeschlossen. Die Schulungszeiten sind donnerstags von 18 
bis 20.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 16 Uhr. Die Schulung 
endet am 23. Mai 2025. Eine verbindliche Anmeldung ist bis 
Sonntag, 1. Dezember 2024 möglich. 
Das Anmeldeformular und weitere Informationen können In-
teressierte per E-Mail anfordern oder auf der Homepage der 
Fachschule für Landwirtschaft Biberach www.biberach.de/
fachschule nachlesen. 
Ansprechpartnerin ist Sabine Mutschler, Telefon 07351 52-
6723, E-Mail sabine.mutschler@biberach.de 
 

 � Agentur für Arbeit Ulm 
In Dornstadt soziale Berufe lernen 
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Ar-
beit Ulm bietet am Donnerstag, den 28. November 2024, 
einen Online-Vortrag zu den schulischen Ausbildungsbe-
rufen Pflegefachmann/-frau, Heilerziehungspfleger/-in 
und Heilpädagoge/-in an. Bei dieser Veranstaltung stellen 
zwei Schulleiterinnen der Fachschule des Diakonischen 
Institutes für Soziale Berufe in Dornstadt die drei Ausbil-
dungen im Detail vor. Die einstündige Veranstaltung be-
ginnt um 15:30 Uhr. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.
de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. 
Der Link zum Videokonferenzportal wird vor Veranstaltungs-
beginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels 
Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.

Was sonst noch interessiert

 � St. Elisabeth-Stiftung 
Taizé-Andacht in Heggbach - Besinnung mit Projektchor 
Eine besinnliche Taizé-Andacht gibt es in Heggbach am Sams-
tag, 23. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Georg.
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Es geht darum, die Dunkelheit im Inneren und im Äußeren 
wahrzunehmen. Mit wunderschönen Gesängen loben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer das Licht, das von Gott kommt. 
Unterstützt werden sie dabei von einem Taizé-Projektchor aus 
Biberach. Bereits ab 14 Uhr locken Verkaufsstände vor der 
Kirche St. Georg zum Adventsmarkt.
 

 � DRK Biberach 
Schulsanitäter erhalten neue Einsatzrucksäcke 
Sechs Schulen im Landkreis profitieren vom VR-Radeln 
der Volksbank Laupheim-Illertal 
Mit einer Spende von 737 Euro, die beim diesjährigen VR-Ra-
deln der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal ge-
sammelt wurde, konnten sechs neue Einsatzrucksäcke für 
Schulsanitäter an Schulen im Geschäftsgebiet der Volksbank 
Raiffeisenbank Laupheim-Illertal  finanziert werden. Die spe-
ziell für den Schulalltag ausgestatteten Rucksäcke unterstüt-
zen die Schülerinnen und Schüler von drei weiterführenden 
Schulen sowie Juniorhelfer an drei Grundschulen bei ihren 
Erste-Hilfe-Einsätzen. Das Material ist auf typische Einsatz-
situationen in der Schule ausgerichtet und hilft den jungen 
Ersthelfern, Mitschülerinnen und Mitschülern im Bedarfsfall 
schnell zu helfen. 
„Der Schulsanitätsdienst ist eine wertvolle Unterstützung für 
Schulen und trägt dazu bei, dass junge Menschen Verantwor-
tung übernehmen und praktische Erste Hilfe lernen,“ betont 
Manfred Rommel, Kreisausbildungsleiter beim DRK-Kreisver-
band Biberach. „Mit den neuen Rucksäcken können unsere 
Schulsanitäter ihre Arbeit noch besser ausüben, und das 
kommt allen Schülerinnen und Schülern zugute.“ 
Informationen zum Schulsanitätsdienst gibt es bei Manfred 
Rommel vom DRK-Kreisverband unter manfred.rommel@ 
drk-bc.de oder unter 07351/157021.
 

 � Ochsenhauser Weihnachtsmarkt 2024 
Von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. Dezember 
2024, findet der Weihnachtsmarkt statt und Ochsenhausen 
leuchtet einmal mehr. In diesem Jahr kehrt der Weihnachts-
markt wieder auf den Klosterhof zurück, wo er im majestä-
tischen Ambiente der Basilika seinen besonderen Vorweih-
nachtszauber verströmt.
 

 � Landratsamt Biberach 
Kommunaler Präventionspakt (KOMM) des Landkreises  
Biberach 
Digitale Elternabende zu sozialen Medien im Kindergarten 
Handys, Tablets und Apps sind heute auch aus Kinderta-
geseinrichtungen nicht mehr wegzudenken. Erzieherinnen 
und Erzieher sehen in ihrem beruflichen Alltag einen Anstieg 
der Mediennutzung schon bei den Jüngsten, und sie kennen 
die Folgen eines solchen intensiven Medienkonsums. Bei ei-
nem digitalen Elternabend bekommen Eltern und Fachkräfte 
Informationen rund um eine gesunde Mediennutzung. Das 
Landratsamt Biberach stellt den digitalen Elternabend vom 1. 
Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 zur kostenfreien 
Nutzung zur Verfügung. 
In sieben Video-Einheiten spricht der Medienreferent Cle-
mens Beisel über gesunde Handynutzung in der Familie und 
die Auswirkungen hohen Medienkonsums auf die kindliche 
Entwicklung. Er diskutiert mit Expertinnen und Experten über 
Apps, Altersgrenzen und digitale Sicherheit. 
Welche Wirkung haben digitale Medien auf die Entwicklung 
eines Kindes? Welche möglichen Gefahren bergen digitale 
Spiele, Serien und andere digitale Begleiter? Welcher Nut-

zungsumfang ist angemessen? Was kann die Kindertages-
einrichtung beachten, welche Aufgaben müssen Eltern be-
wältigen? Welche hilfreichen Handlungsstrategien gibt es? 
Der Kommunale Präventionspakt im Landkreis Biberach un-
terstützt mit dem digitalen Elternabend.  
Zugang zum digitalen Informations-Format rund um eine ge-
sunde Mediennutzung erhalten alle Kitas und die Eltern der 
Kita-Kinder im Landkreis Biberach. 
Die Kindertageseinrichtungen erhalten den QR- Code zum 
Einscannen und die Zugangsdaten rechtzeitig vor der Frei-
schaltung des Angebots am 1. Dezember. Fragen der Einrich-
tungen und der Eltern beantwortet die Kommunale Suchtbe-
auftragte im Landkreis Biberach, Heike Küfer telefonisch unter 
07351 52-6326 oder per Mail an heike.kuefer@biberach.de
 

 � Kreisjugendring Biberach e.V. 
Die „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) im Landkreis Biber-
ach lädt am Freitag, 29. November 2024 um 17 Uhr zur zwei-
ten Demokratiekonferenz des Landkreises Biberach in das 
Dorfgemeinschaftshaus (Kirchplatz 3), nach Oggelshausen ein. 
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Zukunft gestalten: 
Partizipation und Dialog im ländlichen Raum“ und möchte alle 
gesellschaftlichen Akteure im Landkreis vernetzen und mitei-
nander ins Gespräch bringen. Rosa Hoppe, Expertin für Be-
teiligungsprozesse, wird den Abend mit einem Impulsvortrag 
eröffnen und praxisnahe Beteiligungsformate vorstellen. In vier 
Workshops werden die Themen „Reden und Zuhören“, „Von 
der Projektidee zur Umsetzung“ oder „Best Practice aus dem 
Landkreis - Sorgende Gemeinschaft der Gemeinde Hochdorf“ 
sowie die Angebote der Servicestelle Bürgerbeteiligung und 
der Allianz für Beteiligung e.V. vorgestellt. Das Rahmenpro-
gramm wird von der Biberacher Singer-Songwriterin Diana 
Ezerex gestaltet. 
Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Biberach be-
steht seit November 2022 und wird sowohl vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch 
vom Landkreis Biberach finanziell unterstützt. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dem Abend 
teilzunehmen und die Demokratie im Landkreis mitzugestal-
ten. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 24. November 
unter info@kjr-biberach.de oder 07351/ 347 07 46 möglich. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.
 

 � Caritas Biberach-Saulgau 
Ehrenamtliche feiern 20 Jahre „AK Vorsorge treffen“  
Vor 20 Jahren wurde der Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ 
gegründet. Mit einer Museumsführung und einem Essen 
wurde die Arbeit der Ehrenamtlichen gebührend gewür-
digt. Für eine Schulung im März/April 2025 werden mit 
einem Flyer nun neue Ehrenamtliche gesucht. Ab sofort 
sind Plätze frei.  
Gründungsmitglieder und heutiger Leitungsteams des Ar-
beitskreises „Vorsorge treffen“ sind die Caritas, der Betreu-
ungsverein, der Stadtseniorenrat, die SANA-Klinik und das 
Gesundheitsamt. In Qualifizierungskursen werden Ehrenamt-
liche geschult, Einzelgespräche für Ratsuchende anzubieten. 
Über 10.000 Ratsuchende wurden in Vorträgen und Einzelge-
sprächen in den letzten 20 Jahren von den Ehrenamtlichen zu 
den Themen „Patientenverfügung, Vollmacht und gesetzliche 
Betreuung“ informiert.  
Wer Interesse an einem solchen Qualifizierungskurs im März 
und April 2025 hat, und/oder in den Verteiler für die Vortrag-
stermine aufgenommen werde möchte, kann sich bei der 
Caritas-Mitarbeiterin Sonja Hummel melden (hummel.s@
caritas-dicvrs.de). Die Kursinhalte erstrecken sich an sechs 
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Abenden über folgende Themen: Inhalte der Vorsorgemappe, 
Rechtliche Grundlagen der Betreuung, medizinische Aspek-
te der Patientenverfügung, Gesprächsführung und Rolle als 
Ehrenamtlicher. Der Umfang es Engagements kann selbst 
gewählt werden und am Ende der Schulung wird ein Zertifi-
kat ausgestellt.
 

 � Inklusions- und Integrationsfachdienst 
Biberach 

Anlaufstelle für Arbeitgeber  
Die „Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA)“ 
bei den Integrationsfachdiensten (IFD) bieten Arbeitge-
bern umfassende Beratung und Unterstützung bei der 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in den 
Arbeitsmarkt.  
Mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung können 
Unternehmen dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken, ihre 
soziale Verantwortung erfüllen und gleichzeitig von der Viel-
falt und dem Engagement von Menschen mit Behinderungen 
profitieren. Unterstützt werden sie dabei von den EAA. Arbeit-
geber*innen, die Menschen mit Einschränkungen einstellen 
möchten, können von der Beratung zu Rahmenbedingungen, 
zu finanziellen Förderungen sowie der Erfahrung und Expertise 
der EAA ihren Nutzen ziehen. 
Die EAA arbeitet eng mit anderen Einrichtungen wie Arbeits-
agenturen, Jobcentern und Reha-Trägern zusammen, um 
Kontakte zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden her-
zustellen. Zum Beratungsangebot der EAA gehört auch der 
Bereich Ausbildung sowie die Unterstützung bei der barrie-
refreien Einrichtung und Anpassung von Arbeitsplätzen und 
finanziellen Fördermöglichkeiten. 
Insgesamt trägt die Arbeit der EAA dazu bei, Barrieren auf 
dem Arbeitsmarkt abzubauen und eine inklusive Gesellschaft 
zu fördern. Flächendeckend eingerichtet wurden die Einheit-
lichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) vom Inklusions- 
und Integrationsamt. 
Kontakt: 
EAA – Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber 
Inklusions- und Integrationsfachdienst 
Sennhofgasse 7 
88400 Biberach 
0711 / 25083 2500 
info.biberach@ifd.3in.de 
https://www.ifd-bw.de/
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www.kinderprojekt-arche.de
“Die Arche” Kinderstiftung Christl. Kinder- und Jugendwerk
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Adventsausstellung

Mit Kaffee, Tee & selbstgemachten Kuchen

Mi.27.11.2024
10 - 20.30 Uhr

mit vielen neuen und alt bewährten Ausstellern,
wir freuen uns auf Sie

In der Mehrzweckhalle Wain (Grundschule)

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Energiekosten 
mit der passenden Photovoltaik-Lösung 
senken und wie Sie Heizung und 
E-Mobilität clever einbinden. 
Das erwartet Sie:
Vorträge: Das sollten Sie jetzt über 
Photovoltaik und Heizung wissen!
Sprechen Sie danach mit unseren 
Experten über Ihre Fragen.

www.solmotion.de

Wirtshaus 
Zum Scharfen Eck
Bahnhofstraße 2 
88400 Biberach

Dienstag, 26.11.2024
Beginn 18:15 Uhr

Kostenlos anmelden
anmeldung@solmotion.de
0751/295096-100
Online: QR-Code scannen

Jetzt kostenlos anmelden!

Infoabend 
Photovoltaik

+ Heizung:
Was 2024 wichtig ist!
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gültig vom 21.11. - 26.11.2024

Gyrospfanne 100 g 1,15 €

Paprikalyoner 100 g 1,39 €

Delikateßleberwurst 100 g 1,28 €

Rauchpeitschen 100 g 1,79 €

GESCHÄFTSANZEIGEN

AUS DER LANDWIRTSCHAFT

 

Suche Geschäftsraum
in Schwendi ab 01.03.2025, Größe: 25 m2 - 50 m2

E-Mail: Nicola76@mein.gmx
Über Ihre Kontaktaufnahme würde ich mich freuen.

 
 

 
 

 

  

 

IMMOBILIENMARKT

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. 
Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich. 
Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage unter: www.duv-wagner.de/Weihnachtskatalog

 Weihnachtsgrüße

©
 d

vw

Vielen Dank für Ihre Treue im Jahr 2024.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 
einen guten Start ins Jahr

Vielen Dank für Ihre Treue im Jahr 2024.

dvwdvwdvwdvw
2025

95,00 €
Größe: 90 x 80 mm

7

wunderschöne
Wir wünschen

eihnachten!W

© dvw

eihnachten!
dvwdvwdvw

106,00 €
Größe: 90 x 90 mm

5

Weihnachten
steht vor der Tür!

Jetzt schon Ihre Weihnachtsanzeige buchen!
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Adventszauber
markt

Adventszauber

Sa. & So. 12 - 22 Uhr

Wochentags ab 17 Uhr

www.Riffelhof.de

Fesselweg 19, 88483 Burgrieden

29.11. - 08.12.

Riffelhofer

Schwendier Einkaufsnacht
23.11.2024, ab 17 Uhr

Vorstellung der Alpha Cooling Methode 
(Kältetherapie) mit praxisinterner Studie. 
Kostenlos informieren & ausprobieren.

Jede gebuchte Behandlungsserie* 
an diesem Abend 20 % Rabatt! 

*Behandlungsserie = 10 Termine

Ralph Layer
Therapeut für 
funktionelle Osteopathie
Heilpraktiker
Kellerberg 13, 88477 Schwendi

Tel.: 07353 9888864
Mobil: 0173 9164103
mail@osteopathiepraxis-
layer.de
Termine nach Vereinbarung

Osteopathiepraxis Layer

 

 

 

Ihr Fachgeschäft
 Haushaltswaren
 Geschenke
 Hausgeräte
 Elektroinstallation

Überzeugen Sie sich bei freundlicher und
kompetenter Beratung von unserem reichhaltigen Sortiment.

Wir geben an diesem Samstag 15%  
auf alles – Elektrogroßgeräte 

und Bestellware sind ausgenommen.
Wir sind Samstag, 23.11.2024 ab 17:00 Uhr für Sie da.

Besuchen Sie auch den schönen Adventsmarkt
in Schwendi!

Franz Miller OHG
Hauptstrasse 8
88477 Schwendi
Tel: 07353 / 1333
info@miller-elektro.com

Konzertgitarren
Ausstellungsinstrumente für Anfänger + 
Fortgeschrittene mit gratis Gitarrentasche

Pflege-Sets für Instrumente
Instrumentspezifische Pakete für Holz + 
Blech, z. B. mit Öl, Wischer, Reiniger...

Klarinettenblätter Vandoren
deutsch, Schachtel á 10 Stück für 29,90 €

* Angebote gelten am 29.11.24 von 8-20 Uhr
Fockestr. 5/1 · 88471 Laupheim · www.musikhandel-ruf.de

BLACK
  FRIDAY
SALE

-10 %

-20 %

-15 %

VERANSTALTUNGEN

STELLENANGEBOTE


